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13. Isteiner 
Chlimsefest
18.-20. Mai

Festablauf und Unterhaltung:

Samstag

16:00 Uhr:          
          

                   
Ab 18:00 Uhr:      

Sonntag

Ab 11:00 Uhr 

Montag

10:00 Uhr

Ab 11:00 Uhr 

11:00-17:00 Uhr 

Ausstellung im Gregoriushaus: „Ein begehbarer Gedichtband“
(Samstag 18:00 – 20:00 Uhr, Sonntag und Montag 11:00 – 18:00 Uhr) 

Aktionen in der Kirche:
Samstag, 21:00 Uhr    Pfingstnovene
Sonntag, 21:00 Uhr    Taizé-Gesänge 
Sonntag, 22:00 Uhr   Magisches Pfingsterlebnis
Montag, 22:00 Uhr    Magisches Pfingsterlebnis

Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Michael
Aufführung der Cäcilien-Messe von Charles Gounod
durch Musikverein, Chlimsechor und Solisten
                             
Bewirtung in den Chlimsen

Bewirtung in den Chlimsen

Ökumenischer Gottesdienst bei der Pfarrkirche St.
Michael

Bewirtung in den Chlimsen

Familientag im Park 
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Gemeinde Efringen-Kirchen
 \ Hauptstraße 26, 79588 Efringen-Kirchen 

  Telefon 07628 806-101 
  Telefax 07628 806-199 
  info@efringen-kirchen.de

www.efringen-kirchen.de
 \ Öffnungszeiten • Information:

Mo - Fr 8.00 - 12.00 Uhr
Do  8.00 - 12.30 Uhr und 14.00 - 19.00 Uhr
In allen Sachgebieten nur mit vorheriger Terminvereinbarung!

Erscheinungsweise: wöchentlich. Bezugspreis: 22,40 Euro jährlich

Ärztlicher Notfalldienst
 \  Efringen-Kirchen und alle Teilorte:  Tel. 116 117
 \ Augenärztlicher Notdienst Tel. 116117 
 \ Zahnärztlicher Notfalldienst  Tel. 0761 - 120 120 00 

 \ Krankentransport  Tel. 19 222
 \ für Kinder und Jugendliche 

  Notfallpraxis am St. Elisabethen Krankenhaus,  
  Feldbergstraße 15, 79539 Lörrach  
  Öffnungszeiten: Samstag, Sonn- und Feiertag: von 8 bis 17 Uhr.  
  Außerhalb der Sprechstundenzeiten übernehmen die Ärzte  
  des St. Elisabethenkrankenhauses die Versorgung. Unter der   
  Woche ist der diensthabende Arzt unter der zentralen  
  Rufnummer 116117 zu erreichen.  

 \  www.apotheken.de oder  
www.aponet.de  Tel. 0800 00 22 8 33 
(kostenlos aus dem Festnetz)

 \ Tierärztlicher Notfalldienst: 
  19.05.2024 und 20.05.2024  
  Heinrich, Kandern Tel. 076 26 / 97 36 44  
  Außerhalb der Sprechzeiten an Werktagen/Feiertagen und Wochen- 
  enden erreichbare Praxen und Kliniken: www.tiernotdienst-loerrach. 
  de oder zentrale Notdienstnummer  076 21 / 35 28. 

Notrufnummern

Ärztlicher Notfalldienst

 \ Polizei  Tel. 110
 \ Feuerwehr und Rettungsdienst  Tel. 112
 \ Giftnotruf (Uni Freiburg 24 h)  Tel. 0761 19240

Störungsdienste
Störungen in der Versorgung
 \ Erdgas (badenova)  Tel. 0800 2767767
 \ Strom (EnergieDienst Netze GmbH)  Tel. 07623 92-1818
 \ Wasser (Eigenbetrieb 

  Wasserversorgung Efringen-Kirchen)  Tel. 07628 800249
 \ Abwasser (Eigenbetrieb 

  Abwasserversorgung Efringen-Kirchen)  Tel. 07628 942199

Pflege- und Beratungsdienste
 \ Ambulante Hospizgruppe Kandern

  Tel. 07626 / 9 14 12-0  oder 0151 / 238 24 186
 \ Ambulanter Dienst Schloss Rheinweiler (Pflegedienst) 

  Schlossstraße 1, 79415 Bad Bellingen  
  Tel. 07635/31 36-202, Fax 07635/31 36–205  
  E-Mail: ambulanter.dienst@loerrach-landkreis.de

 \ Betreuungsdienst Schell
  Häusliche Pflege von Demenzerkrankten, Nachbarschaftshilfe
  Tel. 07621/79 04 15 E-Mail: wschell@gmx.de

 \ Caritasverband für den Landkreis Lörrach - Sozialberatung,  
  Schuldnerberatung, Schwangerenberatung, Hilfen für  
  psychisch kranke Menschen, offene Jugendarbeit, Beratung  
  und unterstützende Dienste für demente Menschen und  
  Angehörige, Tel.: 07621/92 75 0, Fax: 07621/92 75 17  
  E-Mail: info@caritas-loerrach.de, www.caritas-loerrach.de

 \ Elterntelefon, Tel. 0800/111 0 550  
  (Mo u. Mi 9-11 Uhr, Di u. Do 17-19 Uhr)  
  Anonyme Beratung in Erziehungsfragen

 \  Fachdienst Kindertagespflege,  Gustave-Fecht-Str. 25/2, 
79576 Weil am Rhein, Tel. 07621/93 68 85 0.  
Sprechzeiten: Di 16-18 Uhr, Mi u Fr 9-12 Uhr,  
E-Mail: kindertagespflege@wufi-weil.de

 \ Frauenberatungsstelle Lörrach  
  Beratung für Frauen und Mädchen ab dem 14. Lebensjahr 
  bei sexualisierter, körperlicher und psychischer Gewalt, bei  
  Ess-Störungen und in Trennungs-und Krisensituationen. 
  Beratung von Bezugspersonen und Fachkräften.  
  Tel. 07621/8 71 05, E-Mail: frauenberatungsstelle@web.de

 \ Frauenhaus Lörrach, Tel. 07621/4 93 25  
  Zufluchtsort für misshandelte Frauen und ihre Kinder  
  (Tag und Nacht erreichbar) 

 \ Freie Selbsthilfegruppe - COPD Atemwegserkrankungen g.V.  
  Region Weil am Rhein   
  Information: Brigitte Grosse, Tel.: 07621/7 39 53 oder  
  Karlheinz Gottstein, Tel.: 07626/84 58

 \ Deutsches Rotes Kreuz
  Kreisverband Lörrach e.V.
  Weilerstr. 6, 79540 Lörrach
  Hausnotruf + Mahlzeitendienst Essen auf Rädern.
  Tel.: 07621/-1515-0

 \ Integrationsfachdienst Lörrach – Waldshut 
  Diakonisches Werk der Ev. Kirchenbezirke im Landkreis  
  Lörrach  
  Begleitung und Beratung für Arbeitgeber und Arbeitnehmer  
   mit Behinderung, Tel.: 07621/16 23 23-0 # 

Fax: 07621/16 23 23-19
 \ Pflegestützpunkt  

  Information - Vermittlung - Beratung im Alter, bei  
  Behinderung, bei Pflege sowie in deren Vor- und Umfeld 
  Terminvergabe: Tel. 07621/4 10-50 33,  
  E-Mail: info@pflegestuetzpunkt-loerrach.de 
  Rathaus Efringen-Kirchen,  
  Freitag (ungerade Kalenderwochen) von 9 – 12 Uhr,  
  Tel. 07628/8 06-121

 \ Kirchliche Sozialstation Südliches Markgräflerland e. V.   
  Kranken- und Altenpflege, Pflege Schwerstkranker, Haus-  
  und Familienpflege, Hausnotrufdienst, Gesprächskreis für  
  Pflegende Angehörige, Papierweg 18, 79400 Kandern  
  Tel. 07626/9 14 12-0, Fax 07626/9 14 12-22 

 \ Krebsinformationsdienst  des Deutschen Krebsforschungs- 
  zentrums für Betroffene und Ratsuchende:  
  Tel. 0800/420 30 40, kostenfrei, täglich von 8 – 20 Uhr   
  E-Mail: krebsinformationsdienst@dkfz.de  
  Internet: www.krebsinformationsdienst.de und  
  www.facebook.de/krebsinformationsdienst

 \ Nikolauspflege, Tel. 0711/65 64-0  
  Beratung- und Grundrehabilitationsangebot für  
  sehbehinderte und blinde Erwachsene

 \ Kinder- und Jugendtelefon „Nummer gegen Kummer“:
 kostenlose und anonyme Beratung,  
montags bis samstags von 14-20 Uhr unter 116 111. 
Oder online unter: www.nummergegenkummer.de.

 \ Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (KISS) 
des Landratsamtes Lörrach 
Kostenfreie Beratung zum Thema Selbsthilfe 
Alle Anfragen werden vertraulich behandelt. 
E-Mail: kiss@loerrach-landkreis.de, Tel.: 07621 410-2142 

 \ Psychologische Beratungsstelle für Ehe-, Familien-  
  und Lebensfragen

Schwarzwaldstr. 1, 79539 Lörrach, Tel.: 07621/3087
E-Mail:  beratung@efl-loerrach.de, www.efl-loerrach.de -

 \ Pflegedienst „Lebenszeit“  
  Häuslicher Alten- und Krankenpflegedienst 
  Im Käppele 15, 79400 Kandern, Tel. 07626/97 74 270, 
  mobil: 0151/276 23 992, FAX: 07626/977 42 711 
  E-Mail: info@pflegedienst-lebenszeit.de 
  www.pflegedienst-lebenszeit.de

 \ Pflegedienst „Rhein“  
  Privater häuslicher Alten- und Krankenpflegedienst  
  Hertzallee 2/2, 79576 Weil am Rhein (Haltingen)  
  Tel.: 07621/1 63 27 32, Fax.: 07621/1 62 40 03,  
  E-Mail: kontakt@pflegedienst-rhein.de,  
  www.pflegedienst-rhein.de

 \ Seniorenzentrum Efringen-Kirchen  
  Tagespflege, über den Tag fachkundig betreut, abends  
   wieder in den eigen vier Wänden. Isteiner Straße 6,  

79588 Efringen-Kirchen, Tel. 07628/8 03 80-150,  
E-Mail: tagespflege@seniorenzentrum-efringen-kirchen.de

 \ Telefonseelsorge Lörrach-Waldshut (für Erwachsene)  
  Tel. 0800/111 0 111 oder Tel. 0800/111 0 222  
  Tag und Nacht, auch an Wochenenden erreichbar 
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Amtliche Bekanntmachungen
 

Gemeinde 
 
Efringen-Kirchen 

Landkreis 
 
Lörrach 

 
Öffentliche Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis für die Wahl 
zum Europäischen Parlament – Europawahl – und für die Wahl des Gemeinderats, der Ort-
schaftsräte und des Kreistags, sowie über die Erteilung von Wahlscheinen für diese Wahlen am 
9. Juni 2024 
 

Am 9. Juni 2024 findet in der Bundesrepublik Deutschland die Wahl zum Europäischen Parlament – Europawahl – und gleich-
zeitig finden in der Gemeinde Efringen-Kirchen die Kommunalwahlen – Wahl des Gemeinderats, Wahl der Ortschaftsräte und 
die Wahl des Kreistags statt. 
 

1. Die Wählerverzeichnisse für die Europawahl und die Kommunalwahlen – für die Wahlbezirke der Gemeinde  
  Efringen-Kirchen werden in der Zeit vom 21. Mai 2024 bis 24. Mai 2024 werktags während der allgemeinen Öffnungszeiten 

im Rathaus Efringen-Kirchen, Hauptstraße 26, Raum 0.09 (Erdgeschoss) für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme  
  bereitgehalten. 

Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit 
oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der 
Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes 
eingetragen ist. Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein  
Datensichtgerät möglich. 

Wählen kann nur, wer in die Wählerverzeichnisse für die Europawahl/Kommunalwahlen eingetragen ist oder einen Wahl-
schein für diese Wahlen hat. 

2. Für die Kommunalwahlen gilt außerdem 
2.1 Wahl des Gemeinderats 
  Wahl der Ortschaftsräte 
 Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus der Gemeinde 

verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren seit dieser Veränderung wieder in die Gemeinde zuziehen oder dort ihre 
Hauptwohnung begründen, werden, wenn sie am Wahltag noch nicht drei Monate wieder in der Gemeinde wohnen oder 
ihre Hauptwohnung begründet haben, nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Für die Wahl des Ortschaftsrats 
setzt dies voraus, dass die in Satz 1 genannten Personen am Wahltag in der Ortschaft ihre (Haupt-)Wohnung haben. 

 

2.2 Wahl des Kreistags 
 Personen, die ihr Wahlrecht für die Wahl des Kreistags durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus dem  

Landkreis verloren haben und vor Ablauf von drei Jahren seit dieser Veränderung wieder in den Landkreis zuziehen  
oder dort ihre Hauptwohnung begründen, werden, wenn sie am Wahltag noch nicht drei Monate wieder im Landkreis 
wohnen oder ihre Hauptwohnung begründet haben, ebenfalls nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Ist 
die Gemeinde, in der ein Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis gestellt wird, nicht identisch mit der Gemeinde, 
von der aus der Wahlberechtigte seinerzeit den Landkreis verlassen hat oder seine Hauptwohnung verlegt hat, dann ist 
dem Antrag eine Bestätigung über den Zeitpunkt des Wegzugs oder der Verlegung der Hauptwohnung aus dem Landkreis 
sowie über das Wahlrecht zu diesem Zeitpunkt beizufügen. Die Bestätigung erteilt kostenfrei die Gemeinde, aus der der 
Wahlberechtigte seinerzeit weggezogen ist oder aus der er seine Hauptwohnung verlegt hat. 

 

2.3 Wahlberechtigte, die in keiner Gemeinde in der Bundesrepublik Deutschland eine Wohnung haben, sich aber am Wahltag 
seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde/im Landkreis gewöhnlich aufhalten, werden auf Antrag in das Wählerver-
zeichnis eingetragen. Mit dem schriftlichen Antrag hat der Wahlberechtigte ohne Wohnung zu versichern, dass er bei keiner 
anderen Stelle in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder seine Eintragung beantragt hat oder noch beantragen wird. 
Außerdem hat er nachzuweisen, dass er bis zum Wahltag seit mindestens drei Monaten seinen gewöhnlichen Aufenthalt in 
der Gemeinde/im Landkreis haben wird. Für die Wahl des Ortschaftsrats setzt dies voraus, dass die in Satz 1 genannten 
Personen am Wahltag in der Ortschaft ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. 

 

2.4 Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 26 Bundesmeldegesetz nicht der Meldepflicht unterliegen und nicht in das Mel-
deregister eingetragen sind, werden ebenfalls nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. Dem schriftlichen 
Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis hat der Unionsbürger eine Versicherung an Eides statt mit den Erklärungen 
nach § 3 Absatz 3 und 4 Kommunalwahlordnung anzuschließen. 

2.5 Alle genannten Anträge auf Eintragung in das Wählerverzeichnis müssen schriftlich gestellt werden und – ggf. samt der 
genannten Erklärungen und eidesstattlichen Versicherung und Nachweisen – spätestens bis zum Sonntag, 19. Mai 2024 
(keine Verlängerung möglich) beim Bürgermeisteramt Efringen-Kirchen, Hauptstraße 26, 79588 Efringen-Kirchen 
eingehen. 
Vordrucke für diese Anträge und für die erforderlichen Erklärungen hält das Bürgermeisteramt Efringen-Kirchen, Haupt-
straße 26, 79588 Efringen-Kirchen bereit. 

 Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
Wird dem Antrag entsprochen, erhält der Betroffene eine Wahlbenachrichtigung, sofern er nicht gleichzeitig einen Wahl-
schein beantragt hat. 
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3. Wer die Wählerverzeichnisse für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 21. Mai bis zum 24. Mai 2024 (vgl. 
Nr. 1), spätestens am Freitag, 24. Mai 2024 bis 12:00 Uhr, beim Bürgermeisteramt Efringen-Kirchen, Hauptstraße 26, Ein-
wohnermeldeamt, Raum 0.09 (Erdgeschoß) Einspruch einlegen (bzgl. Europawahl) bzw. einen Antrag auf Berichtigung 
(bzgl. der Kommunalwahlen) des / der Wählerverzeichnisse(s) stellen. 
Der Einspruch/Antrag kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift beim Bürgermeisteramt eingelegt/gestellt wer-
den. 

4. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 19. Mai 2024 eine Wahlbe-
nachrichtigung. 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerver-
zeichnis einlegen bzw. Antrag auf Berichtigung stellen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausü-
ben kann. 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein und 
Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 
Der Wahlberechtigte kann grundsätzlich nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er 
eingetragen ist. Der Wahlraum ist in der Wahlbenachrichtigung angegeben. Wer in einem anderen Wahlbezirk oder durch 
Briefwahl wählen möchte, benötigt dazu einen Wahlschein (siehe Nr. 5). 

5. Wahlschein 
5.1 Wer einen Wahlschein für die Europawahl hat, kann an der Wahl im Landkreis Lörrach durch Stimmabgabe in einem 

beliebigen Wahlraum dieses Landkreises oder durch Briefwahl teilnehmen. 
 

5.2 Wer einen Wahlschein für die Kommunalwahlen hat, kann entweder durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum 
des im Wahlschein angegebenen Gebiets oder durch Briefwahl teilnehmen. 

6. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
6.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
6.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
6.2.1 wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die nachstehende Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis  
 für die Europawahl 

bei Deutschen nach § 17 Absatz 1 Europawahlordnung (EuWO), bei Unionsbürgern nach § 17a Absatz 2 EuWO bis zum 
19. Mai 2024 versäumt hat; 

 für die Kommunalwahlen 
bei Wahlberechtigten nach § 3 Absatz 2 und 4 und § 3b Absatz 1 Kommunalwahlordnung (KomWO) (vgl. 2.1, 2.2, 2.3, 
2.4) bis zum 19. Mai 2024 versäumt hat; dies gilt auch, wenn ein Unionsbürger nachweist, dass er ohne sein Verschulden 
versäumt hat, rechtzeitig die zur Feststellung seines Wahlrechts verlangten Nachweise nach § 3 Absatz 3 und 4 KomWO 
vorzulegen, 

6.2.2 wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden 
 bei der Europawahl  

die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 21 Absatz 1 EuWO bis zum 24. Mai 2024 versäumt hat; 
bei den Kommunalwahlen 
die Frist für den Antrag auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses nach § 6 Absatz 2 des Kommunalwahlgesetzes 
(KomWG) bis zum 24. Mai 2024 versäumt hat; dies gilt auch, wenn ein Unionsbürger nachweist, dass er ohne sein 
Verschulden versäumt hat, rechtzeitig die zur Feststellung seines Wahlrechts verlangten Nachweise nach § 3 Absatz 3 
und 4 KomWO vorzulegen. 

 

6.2.3 wenn sein Recht auf Teilnahme an der/n  
 

 Europawahl  
erst nach Ablauf der Antragsfrist bei Deutschen nach § 17 Absatz 1 EuWO, bei Unionsbürgern nach § 17a Absatz 2 
EuWO, 
oder erst nach Ablauf der Einspruchsfrist nach § 21 Absatz 1 EuWO entstanden ist; 
Kommunalwahlen  
erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 3 Absatz 2 und 4 und § 3b Absatz 1 KomWO oder der Einsichtsfrist nach § 6 
Absatz 2 KomWG entstanden ist. 
 

6.2.4 wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren (Europawahl)/Widerspruchsverfahren (Kommunalwahlen) festgestellt wor-
den und die Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis des Bürgermeisteramtes gelangt 
ist. 

zu 6.1 Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum Freitag,  
7. Juni 2024, 18:00 Uhr, beim Bürgermeisteramt Efringen-Kirchen, Hauptstraße 26, mündlich, schriftlich oder elektronisch 
(nur bis Donnerstag, 6. Juni 2024, 9:00 Uhr) beantragt werden. 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur unter nicht zumutbaren 
Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, gestellt werden. 

  Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 
Tage vor der Wahl (8. Juni 2024), 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 

 
 
zu 6.2 Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter Nr. 6.2.1 – 6.2.4 angegebenen 

Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, stellen. 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu 
berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. 
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7. Ein Wahlberechtigter, der durch Briefwahl wählen will, erhält mit den Briefwahlunterlagen für die Europawahl einen roten 
Wahlbriefumschlag, mit den Briefwahlunterlagen für die Kommunalwahlen einen gelben Wahlbriefumschlag. 

 Die Anschriften, an die die Wahlbriefe zurückzusenden sind, sind auf den Wahlbriefumschlägen angegeben. Ein Merkblatt 
für die Briefwahl zur Europawahl und die Hinweise für die Briefwahl zu den Kommunalwahlen auf der Rückseite des Wahl-
scheins enthalten die für den Wähler notwendigen Informationen. 

7.1 Europawahl 
Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 

- einen amtlichen Stimmzettel, 
- einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag für die Briefwahl, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen roten Wahlbriefum-

schlag und 
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 

7.2 Kommunalwahlen 
Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 

- die amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der er wahlberechtigt ist, ggf. mit zugehörigen Merkblättern, 
- die/den dazugehörigen amtlichen Stimmzettelumschlag/Stimmzettelumschläge für die Briefwahl, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen gelben  

Wahlbriefumschlag mit dem Aufdruck „Wahlbrief für die kommunale Wahl“. 
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist  
im Falle der Europawahl nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies 
hat sie der Gemeindebehörde/dem Bürgermeisteramt vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Ver-
langen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen; 

 im Falle der Kommunalwahlen nur zulässig, 
wenn die Empfangsberechtigung durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird. 
Der Wahlberechtigte, der seine Briefwahlunterlagen beim Bürgermeisteramt selbst in Empfang nimmt, kann an Ort und 
Stelle die Briefwahl ausüben. 
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief/die Wahlbriefe mit dem Stimmzettel/den Stimmzetteln und dem/n Wahl-
schein/en so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief/die Wahlbriefe dort spätestens am Wahl-
tag bis 18:00 Uhr eingeht/en. 
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens (bei Kommunalwahlen: oder des Schreibens) unkundig oder wegen einer Behinde-
rung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die 
Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom 
Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die 
unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten 
ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der 
Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat. 
Wähler, die bei der Europawahl und bei den Kommunalwahlen durch Briefwahl wählen, müssen zwei Wahlbriefe absen-
den (roter Wahlbrief = Europawahl, gelber Wahlbrief = für die kommunale Wahl). 
Der Wahlbrief für die Europawahl wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform 
ausschließlich von Deutsche Post AG unentgeltlich befördert. 
Der Wahlbrief für die Kommunalwahlen wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungs-
form ausschließlich von Deutsche Post AG unentgeltlich befördert. 

 Der/Die Wahlbrief/e können auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden.  
 

Ort, Datum 

Efringen-Kirchen, 13. Mai 2024 
 

Bürgermeisteramt 
 
Carolin Holzmüller 
 
Bürgermeisterin 

 
Unterschrift, Amtsbezeichnung 
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FÄLLIGKEIT FÜR STEUERN  
UND GEBÜHREN

Fälligkeit der Steuern und Gebühren am 
15.05.2024   
Wir erinnern hiermit an die Fälligkeit der  Wasser-/Abwas-
sergebühren, Grundsteuer, und Gewerbesteuer  zum  
15.05.2024. Bitte überweisen Sie, falls nicht schon gesche-
hen, die offenen Beträge auf eines der Konten der Gemeinde 
Efringen-Kirchen. 
  
Sollten Sie dem SEPA-Lastschriftverfahren angeschlossen 
sein, werden wir den Betrag fristgerecht abbuchen. 
    
Bürgermeisteramt 
Gemeindekasse  
 
 

Allgemeines

Wärmewende-Kampagne in Efringen-Kirchen 
Im Rahmen der Wärmewende-Kampagne in Kooperation 
mit der Energieagentur Südwest bietet die Gemeinde Efrin-
gen-Kirchen vier kostenlose Infoveranstaltungen zu Maßnah-
men der Wärmplanung, Gebäudesanierung, Heiztechniken 
und Photovoltaik an. Es ist ein Angebot für alle Bürgerinnen 
und Bürger, um sich über die Möglichkeiten und den Nutzen 
von energetischen Sanierungen, Heizungstausch und Photo-
voltaik zu informieren. 

Los geht es am Mittwoch den 5. Juni 2024 um 19:00 Uhr mit: 
Die Zukunft des Heizens in Efringen-Kirchen
•	 Vorstellung kommunale Wärmeplanung & Wärmenetze
•	 Infos zum neuen GEG
•	 Unabhängige & neutrale Beratungsleistungen der Energie-

agentur Südwest
   
Merken Sie sich bereits jetzt die weiteren Termine vor: 
Donnerstag, 13. Juni 2024: Gebäudesanierung für mehr 
Wohnkomfort und weniger Wärmeverbrauch
•	 Das GEG 2024: Wie erfülle ich die Vorgaben?
•	 Bewertung des eigenen Gebäudes
•	 Mögliche Sanierungsmaßnahmen und Schritte zur Gebäu-

desanierung
•	 Der individuelle Sanierungsfahrplan
•	 Erläuterung Förderprogramme
 
Dienstag, 25. Juni 2024: Effiziente und klimafreundliche 
Heiztechniken
•	 Welche gesetzlichen Vorgaben gibt es?
•	 Wie kann ich das GEG 2024 erfüllen?
•	 Die unterschiedlichen Heizlösungen von Biomasse über 

Wärmepumpe bis hin zu Solarthermie
•	 Wann sollte ich einen hydraulischen Abgleich durchführen?
•	 Erläuterung Fördermöglichkeiten
 
Montag, 1. Juli 2024: Photovoltaik für die Eigenversor-
gung
•	 Gründe für eine eigene Photovoltaik-Anlage
•	 Die geeignete Anlage für Ihr Zuhause
•	 Komponenten einer PV-Anlage (Module, Wechselrichter, 

Speicher)

•	 Die verschiedenen Nutzungsmöglichkeiten (Dach- und Bal-
konmodule, Mieterstrom)

•	 Größe einer PV-Anlage
•	 Kosten, Vergütung und Wirtschaftlichkeit
•	 Erfüllung der PV-Pflicht
 
Alle Veranstaltungen finden um 19:00 Uhr im Sitzungs-
saals des Rathaus Efringen-Kirchen statt, sind kostenlos 
und bedürfen keiner Anmeldung. 
Die Energieagentur Südwest GmbH berät unabhängig und 
neutral und bietet nach den Informationsveranstaltungen die 
Möglichkeit für Bürgerinnen und Bürger Termine für individu-
elle Beratungsleistungen zu vereinbaren. 
  
 

GEMEINDEVERWALTUNG
EFRINGEN-KIRCHEN

Meldeamt geschlossen 
Auf Grund der bevorstehenden Europa- und Kommunalwah-
len bleibt das Meldeamt am Freitag, 31.05.2024 und Frei-
tag, 07.06.2024 geschlossen. An diesen Tagen findet kein 
„Chömmet iine“ statt. 
 

  
Wahlscheinantrag bequem per Internet  
(bis Mittwoch, 05.06.2024 / 18 Uhr) 
Zur Europa- und Kommunalwahl am 09.06.2024 kann die 
Erteilung eines Wahlscheins schriftlich, elektronisch (z.B. per 
E-Mail, Internet oder Telefax) oder durch persönliche Vorspra-
che bei der Gemeindeverwaltung beantragt werden. Telefo-
nische Anträge und Anträge per SMS sind nicht zulässig. 
Wir bieten für Sie die Beantragung eines Wahlscheins per In-
ternet auf unserer Homepage www.efringen-kirchen.de an. 
Auf der Startseite finden Sie einen Link für ein Erfassungs-
formular für Ihre Antragsdaten. Die Daten auf Ihrer Wahlbe-
nachrichtigung müssen Sie in das Antragsformular eintragen. 
Ihnen steht es offen, sich die Unterlagen nach Hause oder an 
eine abweichende Versandanschrift senden zu lassen. Für die 
automatische Prüfung Ihrer Daten benötigen wir unter an-
derem die Eingabe Ihrer Wahlbezirks- und Wählernummer. 
Sollten Ihre Antragsdaten nicht mit unserem dialogisierten 
Wählerverzeichnis übereinstimmen, erhalten Sie automatisch 
einen Hinweis. 
  
Alternativ können Sie Ihren Wahlscheinantrag auch rasch und 
einfach mit Ihrem Mobilgerät über den QR-Code auf der Rück-
seite der Wahlbenachrichtigung aufrufen. Die meisten Daten 
sind hier bereits hinterlegt - Sie erfassen nur Ihr Geburtsda-
tum und möglicherweise noch eine abweichende Versandad-
resse. 
Ihre Antragsdaten werden verschlüsselt über das Internet in 
eine Sammeldatei zur Abarbeitung übertragen. Der Wahl-
schein und die Briefwahlunterlagen werden Ihnen von uns 
anschließend per Post zugestellt. 
  
Sollten Sie Ihre Wahlbenachrichtigung nicht vorliegen ha-
ben, können Sie auch formlos per E-Mail an lisa.riesterer@
efringen-kirchen.de einen Wahlschein beantragen. In diesem 
Fall müssen Sie Ihren Familiennamen, Ihre Vornamen, Ihr Ge-
burtsdatum und Ihre Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, 
PLZ, Ort) angeben. 
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Bei Fragen zum Antragsverfahren wenden Sie sich bitte an 
das Wahlamt unter folgenden Kontaktmöglichkeiten: Telefon: 
07628/806-210 / Mail: clemens.pfahler@efringen-kirchen.de / 
Fax 07628/806-199 
  
 

FREIWILLIGE FEUERWEHR DER 
GEMEINDE EFRINGEN-KIRCHEN

Für Sie im Monat April 14 Mal im Einsatz 
01.04.2024  21:50 Uhr, Efringen-Kirchen, Brandeinsatz Ge-

bäudebrand, eine Abteilung im Einsatz 
03.04.2024  20:50 Uhr, Efringen-Kirchen, First Responder 

im Einsatz 
06.04.2024  18:17 Uhr, Kleinkems, First Responder im Ein-

satz 
07.04.2024  20:08 Uhr, Holzen, Absturzsicherungsgruppe 
08.04.2024  02:38 Uhr, Istein, Technische Hilfeleistung Ver-

kehrsunfall, eine Abteilung im Einsatz 
09.04.2024  19:56 Uhr, Efringen-Kirchen, First Responder 

im Einsatz 
11.04.2024  16:39 Uhr, Wintersweiler, Brandeinsatz Brand-

meldeanlage, zwei Abteilungen im Einsatz 
13.04.2024  10:11 Uhr, Efringen-Kirchen, First Responder 

im Einsatz 
14.04.2024  17:19 Uhr, Efringen-Kirchen, First Responder 

im Einsatz 
15.04.2024  18:43 Uhr, Egringen, First Responder im Ein-

satz 
16.04.2024  17:35 Uhr, Istein, Technische Hilfeleistung Ver-

kehrsunfall, eine Abteilung im Einsatz 
17.04.2024  14:31 Uhr, Rheinweiler, Absturzsicherungs-

gruppe 
21.04.2024  15:46 Uhr, Kleinkems, Technische Hilfeleis-

tung auslaufende Betriebsstoff e, eine Abtei-
lung im Einsatz 

29.04.2024  17:17 Uhr, Wintersweiler, First Responder im 
Einsatz/Abt. Wintersweiler 

  
Gesamt: 7 First Responder Einsätze, 2 Brandeinsätze, 
2 Absturzsicherungsgruppe, 3 Hilfeleistungseinsätze 
  
24h täglich, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr für Sie da!  
Bei Interesse an unserer Arbeit wenden Sie sich bitte an Ihren 
Abteilungskommandanten oder besuchen Sie unsere Home-
page. www.ff w-efringen-kirchen.de 
  
Ihre Freiwillige Feuerwehr Efringen-Kirchen 
Gez. Sabine Bruskowski 
Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Efringen-Kirchen 
Abteilung Öff entlichkeitsarbeit 
  
 

REDAKTIONSSCHLUSS

Geänderter Redaktionsschluss 
Die Redaktionsschlüsse für die unten aufgeführten Ausgaben 
hat sich wie folgt geändert: 
 
•	 KW 21  (Pfi ngstmontag), Verteilung am 23.05.2024

geänderter Redaktionsschluss am 
Donnerstag, 16.05.2024, 17 Uhr

•	 KW 22  (Fronleichnam), Verteilung am 29.05.2024
geänderter Redaktionsschluss am  
Donnerstag, 23.05.2024, 17 Uhr

     
Später abgegebene Unterlagen können im kostenlosen re-
daktionellen Teil nicht mehr berücksichtigt werden. 
Wir bitten um Beachtung. 
  
Bürgermeisteramt 
  
 

MITTAGSTISCH

Mittagstisch für alle Seniorinnen und Senioren 
aus Efringen-Kirchen, die gern in netter 
Gesellschaft speisen.  
Am Dienstag, dem 21.05.2024, steht folgendes Menü auf 
dem Speiseplan 

Menü     
Rinderschmorbraten an Rotweinsauce dazu Kartoff elpüree 
und Gemüse     
Suppe und Dessert  
  
Gespeist wird um 12 Uhr im Foyer der Mehrzweckhalle. 

Das Menü kostet 9 €. 

Ihre Bestellung nimmt bis Freitag, 17.05.2024, 12 Uhr,  
Adelheid Arnold, unter der Tel. Nr. 806-261, gern entgegen. 

  
  

SPRECHSTUNDE DER  
BÜRGERMEISTERIN

Die Bürgersprechstunde wechselt monatlich den Ortsteil. 
Wann die Bürgersprechstunde in Ihre Nähe kommt, entneh-
men Sie folgender Übersicht: 
Termin Ortsteil  
20. Juni Efringen-Kirchen  
18. Juli Istein  
10. September Egringen  
9. Oktober Blansingen  
21. November Mappach/Maugenhard  
12. Dezember Efringen-Kirchen  
  
Ich lade Sie herzlich hierzu ein. Melden Sie sich bitte vorab im 
Sekretariat der Bürgermeisterin (Telefon: 07628 806-201), um 
einen Termin für ein Einzelgespräch zwischen 17:00 und 19:00 
Uhr zu vereinbaren. Ab 19:00 Uhr besteht die Gelegenheit zu 
einem off enen Austausch. 
  
Gerne können Sie auch außerhalb der offi  ziellen Sprechstun-
de einen Termin im Sekretariat der Bürgermeisterin (Telefon: 
07628 806-201) unter Nennung Ihres Themas vereinbaren 
oder Sie können auch gerne zur off enen Sprechstunde „Chöm-
met iine“ am Freitagvormittag im Rathaus vorbeischauen. 
Die off ene Sprechstunde der Bürgermeisterin am Freitagvor-
mittag entfällt jedoch am  17. Mai 2024. 
  
Ihre Bürgermeisterin 
Carolin Holzmüller 
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MEDIATHEK  
EFRINGEN-KIRCHEN

Öffnungszeiten 
Montag  geschlossen  
Dienstag  14 – 18 Uhr  
Mittwoch    9 – 13 Uhr  
Donnerstag  14 – 19 Uhr  
Freitag    9 – 13 Uhr  
    14 – 18 Uhr  
Samstag  10 – 13 Uhr  
  

Bilderbuchkino
Am Donnerstag, 16. Mai 2024 zeigen wir um 16 Uhr das Bil-
derbuchkino Der	Sohn	des	Häuptlings	  nach dem Buch   von 
Erich Jooß und Antoni Boratynski für Kinder ab vier Jahren:
Der Sohn des mächtigen und von allen gefürchteten Häupt-
lings ist ganz anders: Er möchte lieber in Frieden leben und 
durch sein Flötenspiel sprechen. Als Außenseiter zieht er allei-
ne durch den Wald ...
Die voraussichtliche Dauer beträgt 20 Minuten, es ist keine 
Anmeldung erforderlich.

Betriebsausflug
Am  Freitag, 14. Juni 2024 findet der Betriebsausflug der Ge-
meindeangestellten statt.
Die Mediathek bleibt an diesem Tag geschlossen.
Dieser Schließtag wurde bei der Vergabe der Leihfristen be-
rücksichtigt. 
  
Ihr Team der Mediathek 
   
 

Zu verschenken

Sie können an dieser Stelle kostenlos mitteilen, wenn Sie et-
was zu verschenken haben. Über viele Dinge, die für Sie über-
flüssig sind, würde sich ein anderer freuen. 
  
Sie schreiben auf einen Zettel, was Sie verschenken möchten, 
Ihren Namen und Ihre Telefonnummer. Den Namen benötigen 
wir, falls Rückfragen erforderlich sind, er wird nicht veröffent-
licht. Den Zettel geben Sie im Rathaus an der Zentrale ab oder 
schicken ihn per Fax (076 28 / 806-299), oder Sie schicken eine 
E-Mail (info@efringen-kirchen.de). Im nächsten Mitteilungs-
blatt werden wir abdrucken, was Sie zu verschenken haben. 
  
Bürgermeisteramt 
 

•	 Elektronische Orgel von Electone (115x96x58)
•	 Leiterwagen mit Sprossen

Tel.: 07628/800 287 
  
 

 

Wir suchen und brauchen Sie  
und Ihr Engagement  

als ehrenamtlich tätige Bewegungspatinnen und 
Bewegungspaten  

für unser Projekt Aktivierender Hausbesuch  
  

deshalb laden wir dazu ein, sich über dieses Projekt 
zu informieren 

  
 am Donnerstag, 16. Mai 2024 19.30 Uhr 

Clemenssaal (barrierefrei) unter der katholischen Kirche 
Franz-von-Sales 

Karl-Berner-Str.3, 79400 Kandern 
  
In unserem gemeinsamen Projekt „Aktivierender Hausbe-
such“ wurden und werden im nun fünften Jahr Seniorinnen 
und Senioren besucht. 
Derzeit sind unsere 15 ehrenamtlich tätigen „Bewegungspa-
ten“ im gesamten Einzugsgebiet der Kirchlichen Sozialstation 
südliches Markgräflerland e.V. im Einsatz. 
Wir haben immer sehr viele Anfragen, und deshalb müssen 
leider viele Seniorinnen und Senioren auf den Beginn des „Ak-
tivierenden Hausbesuch“ warten, was wir sehr bedauern. 
Wir hoffen auf Ihr Interesse zur Mitwirkung in unserem gan-
zen Tätigkeitsbereich. Sehr wichtig wären auch Bewe-
gungspaten aus Bad Bellingen und Schliengen, weil wir aus 
diesen Orten viele Anfragen haben, aber noch zu wenige Be-
wegungspaten, die dort im Einsatz sind. 
Das Projekt soll auf den ganzen Landkreis Lörrach ausgewei-
tet werden, weshalb zwei Schulungsreihen am Belchen- Insti-
tut in Lörrach durchgeführt werden. 
Die Schulungstermine am Belchen-Institut finden sowohl im 
Juni 2024 als auch im Oktober 2024 statt. 
Wir wollen Ihnen am 16.05. das Konzept vorstellen und gleich-
zeitig besteht die Möglichkeit, sich mit unseren erfahrenen 
Bewegungspat/innen auszutauschen, die von ihrer Tätigkeit 
berichten werden. 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen und Ihr Interesse! 
  
Sollten Sie an diesem Abend keine Zeit haben, aber grund-
sätzlich interessiert sein, melden Sie sich gerne bei der Sozial-
station in Kandern (07626 914120 oder aktiv.hb@sst-kandern.
de). Frau Weber nimmt dann Kontakt zu Ihnen auf. 
    
Daniel Bender Gabriele Weber 
Geschäftsführer der Vorsitzende des 
Sozialstation  Fördervereins 
 und Einsatzleitung 
 aktivierender Hausbesuch 
 

 
Kino im Gregorius-Haus   
Wir zeigen am Freitag, den 24.05.2024  um 19:30 Uhr 
im Gregorius-Haus eine Komödie - FSK ab 6 J: 
  
Senta Berger & Günther Maria Halmer 
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Nach über 50 Jahren Ehe ist aus der Liebe freudlose Routine 
geworden. Und nun scheinen sie auch nochimmer vergessli-
cher zu werden - bis Er eine Pille besorgt, die sämtliche Erin-
nerungen zurückbringen soll. 
Plötzlich ist alles wieder da und sie sich endlich wieder an das 
Wichtigste erinnern: warum sie sich ineinander verliebt haben. 
  
Der Eintritt ist frei. Wir freuen uns über Ihre Spenden. 
  
Ihr Kinoteam Istein 
Ulrike, Gudrun, Susanne, Gabi, Bernd + Karl 
 

  
Rauchfrei in den Sommer starten   
Am 31. Mai ist Weltnichtrauchertag. Tabakkonsum gilt global 
betrachtet zu den größten vermeidbaren Gesundheitsrisiken 
der Menschheit. So sterben – trotz der bekannten Gesund-
heitsgefahren – weltweit jedes Jahr ca. sechs Millionen Men-
schen an den Folgen des Rauchens, wobei laut WHO hierun-
ter auch ca. 500.000 Passivraucher und 150.000 Kinder zählen. 
Eine große Anzahl von Raucherinnen und Rauchern trägt sich 
immer wieder mit dem Gedanken, aufzuhören. Es herrschen 
jedoch Ängste vor den negativen Folgen eines Rauchstopps 
wie Entzugserscheinungen oder Gewichtszunahme. Viele ha-
ben auch schon erfolglose Aufhörversuche hinter sich. 
Eine erfolgreiche Aufhörmethode bietet ein Nichtraucherkurs 
– es wird gemeinsam mit anderen der individuelle Rauch-
stopp vorbereitet, auf verhaltenstherapeutischer Grundla-
ge und mit Empfehlungen für eine begleitende Nikotiner-
satztherapie. 
Das Programm „Nichtrauchen! Erfolgreich aussteigen in 6 
Schritten“ ist ein Gruppenangebot mit sechs Terminen, das in 
der bwlv Fachstelle Sucht in Lörrach stattfindet. 
  
Start ist am Dienstag, den 11.06.2024. Der Kurs findet dann 
wöchentlich immer dienstags von 17 bis 19 Uhr statt. 
Informationen und Anmeldung bei der bwlv Fachstelle 
Sucht, Tumringer Str. 229, 79539 Lörrach, 
Telefon: 07621- 1623490 oder per E-Mail an: 
fs-loerrach@bw-lv.de 
 
  

BILDUNGSHAUS KLOSTER  
ST. ULRICH

Zeit für Ihre Partnerschaft   
Sie möchten sich in einem einladenden Haus in wunderschö-
ner Umgebung Zeit für Ihre Partnerschaft nehmen? Bei un-
seren Veranstaltungen „Lebendiges miteinander“, 30. Mai-2. 
Juni, „Lieben ist schöner als Siegen“, 14.-16. Juni und „55plus 
Liebe“, 26.-28. Juni, haben Sie die Möglichkeit dazu. Sie kön-
nen intensiv Zeit miteinander verbringen, Ihre Beziehung 
stärken und im Austausch mit anderen Paaren voneinander 
profitieren. 
Infos und Anmeldung unter www.bksu.de 
    
Veranstalter: Bildungshaus Kloster St. Ulrich 
Info und Anmeldung: Bildungshaus Kloster St. Ulrich 
 79283 Bollschweil 
 Tel. 07602/9101-0 
 www.bksu.de 
 info@bksu.de 

Stimmen des Balkans 
Gesänge aus Bulgarien, Bosnien, Serbien, Makedonien, Alba-
nien oder Kroatien spiegeln melodisch, rhythmisch und im 
vokalen Ausdruck die Vielfalt und den Vielklang der Balkan-
länder. Ob einfache zweistimmige Dorfgesänge oder kom-
plexere Mehrstimmigkeit – in jedem Fall geht es um authen-
tische Folklore! 
Der 3-tägige Workshop bietet ein perfektes Singlabor, um 
neue Stimmfarben, -techniken und Ausdrucksmöglichkeiten 
zu entdecken. Erfahrungen in mehrstimmigem Singen soll-
te man für den Kurs mitbringen, Notenkenntnisse sind will-
kommen, aber nicht zwingend notwendig. Kurssprache ist 
Deutsch. 
  
13. – 16. Juni 2024 
Bildungshaus Kloster St. Ulrich 
Nataša Mirković, Bosnien Herzegowina/Österreich 
Info und Anmeldung: www.bksu.de 
  
Solokonzert KLANGZAUBER STIMME BALKAN 
12. Juni 2024, 19:30 – 20:30 Uhr 
Bereits am Vorabend können Sie die stimmliche Schönheit 
der Sängerin Nataša Mirković in der Barock- und Wallfahrts-
kirche St. Ulrich erleben! Eintritt frei, Spenden willkommen! 
  

 
DEUTSCHE RENTENBERATUNG 
BADEN-WÜRTTEMBERG

Kindererziehungszeiten können auch für Väter 
gelten
Die Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg 
gibt Tipps  
Die Erziehung eines Kindes wird bei der Rentenberechnung 
entweder bei der Mutter oder beim Vater berücksichtigt. An-
lässlich des Vatertages am 9. Mai zeigt die Deutsche Renten-
versicherung Baden-Württemberg (DRV BW) auf, wann Väter 
Kindererziehungszeiten bei der gesetzlichen Rentenversiche-
rung erhalten können.

Wann bekommen Väter Kindererziehungszeiten gutge-
schrieben?
Falls überwiegend der Vater die Erziehung des Kindes über-
nimmt, ist die Anerkennung der Zeiten für ihn – auch rück-
wirkend – problemlos möglich. Anders sieht es aus, wenn er 
nicht überwiegend erzieht, weil beispielsweise beide Eltern-
teile im gleichen Maße berufstätig sind.
In diesen Fällen kann der Vater die Kindererziehungszeit nur 
erhalten, wenn beide Eltern dieses schriftlich gegenüber dem 
Rentenversicherungsträger erklären. Die Erklärung kann im-
mer nur für die Zukunft, maximal für zwei Monate rückwir-
kend, abgegeben werden. Wird keine Erklärung abgegeben, 
erhält grundsätzlich die Mutter die Kindererziehungszeit.

Was sind Kindererziehungszeiten?
Um für die Erziehenden möglicherweise hieraus resultieren-
de Nachteile für die spätere Rente auszugleichen, werden Kin-
dererziehungszeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung 
als Pflichtbeitragszeiten gutgeschrieben: Für Geburten vor 
1992 bis zu 30 Monate, für Geburten ab 1992 bis zu 36 Mona-
te. Die Erziehung eines Kindes erhöht die Rente aktuell damit 
ungefähr um 110 Euro pro Monat.
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Weitere Fragen? An wen kann ich mich wenden?
Ihre Fragen beantworten wir am kostenlosen Servicetelefon. 
Sie erreichen uns unter 0800 1000 4800. Ansprechpartnerin-
nen und -partner zur regionalen Beratung – online, telefo-
nisch, per Video oder vor Ort finden Sie unter 
www.drv-bw.de/kontakt

Weitere Infos bietet das kostenfreie Faltblatt „Kindererzie-
hung: Ihr Plus für die Rente“. Zu finden mit allen wichtigen 
Antragsformularen auf der Themenseite 
www.drv-bw.de/Altersvorsorge/Frauen
 
 

LANDRATSAMT LÖRRACH

Schnupperpraktikum:  
Pflegeberufe jetzt ausprobieren
Einladung der Öffentlichkeit: Ein- bis zweitägiges Kurz-
praktikum ab dem 12. Mai im Landkreis Lörrach
Ab dem 12. Mai, dem internationalen Tag der Pflege, können 
Interessierte im Landkreis Lörrach unkompliziert ein ein- bis 
zweitägiges Kurzpraktikum im Bereich Pflege machen und 
verschiedene Tätigkeitsbereiche sowie Ausbildungs- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten kennenlernen.

Pflegeberufe sind vielfältig, herausfordernd, sinnstiftend – 
und zukunftssicher. Pflegefachkräfte, Pflegehilfskräfte und 
freiwillig Engagierte sind der Stützpfeiler unserer gesund-
heitlichen und pflegerischen Versorgung. Der Ruf der Pflege 
wird dieser lebendigen Tätigkeit jedoch nicht immer gerecht. 
Deshalb wurde in einer Projektgruppe der Kommunalen Pfle-
gekonferenz des Landkreises Lörrach das Format des Schnup-
perpraktikums entwickelt. Es wird nun landkreisweit unter 
Schirmherrschaft von Landrätin Marion Dammann mit ko-
operierenden Einrichtungen umgesetzt.

Beim Schnupperpraktikum kann man beispielsweise einer 
Pflegefachkraft in der stationären oder ambulanten Pflege 
über die Schulter schauen. Dabei werden die Tagespraktikan-
tinnen und -praktikanten durchgehend begleitet. Möglich ist 
dies zu einem individuellen und flexiblen Zeitpunkt ab dem 
12. Mai bis etwa Sommer 2025. Eine Informationsmappe zu 
den vielfältigen Ausbildungs- und Weiterbildungsmöglich-
keiten ergänzt das Angebot.

Mögliche Praktika-Orte sind Hausen, Kandern, Lörrach, Rhein-
felden, Rheinweiler, Schliengen, Schopfheim und Weil am 
Rhein. Zu den Einrichtungen zählen Pflegeheime, ambulante 
Pflegedienste, Krankenhäuser und Häuser der Tagespflege. 
Interessierte wenden sich direkt an die teilnehmenden und 
unterstützenden Einrichtungen. Adressen, Ansprechperso-
nen und weitere Informationen sind unter www.loerrach-
landkreis.de/pflegeberufe-ausprobieren zu finden.

Kommunale Pflegekonferenz 
Im Rahmen Kommunaler Pflegekonferenzen beraten sich die 
Mitglieder zu Fragen der notwendigen kommunalen Pfle-
ge- und Unterstützungsstrukturen, der Schaffung von alters-
gerechten Quartiersstrukturen – insbesondere unter Einbe-
ziehung neuer Wohn- und Pflegeformen, der kommunalen 
Beratungsstrukturen für an den Bedarfen orientierte Angebo-
te sowie der Koordinierung von Leistungsangeboten.

Zu den Mitgliedern zählen die kreisangehörigen Städte und 
Gemeinden, der Landkreis, die zuständige Heimaufsicht so-
wie Vertretende der vor Ort tätigen ambulanten und stati-
onären Wohn- und Pflegeeinrichtungen oder -dienste, der 
entsprechenden Interessenvertretungen zur Mitwirkung und 
Mitbestimmung in den Pflegeeinrichtungen, Pflege- und Ge-
sundheitsfachkräfte, der vor Ort im Ehrenamt und aus der Bür-
gerschaft Tätigen nach der Unterstützungsangebote-Verord-
nung, der Träger sowie der Landesverbände der gesetzlichen 
und privaten Pflegeversicherung, des Medizinischen Dienstes 
der Krankenversicherung, der örtlichen Selbsthilfegruppen 
und Interessenvertretungen von Menschen, die aufgrund ih-
res Alters, wegen Krankheit oder Behinderung auf Pflege- und 
Unterstützung angewiesen sind sowie deren Angehörige.

Die Geschäftsstelle der Kommunalen Pflegekonferenz wird 
unterstützt durch das Ministerium für Soziales, Gesundheit 
und Integration aus Landesmitteln, die der Landtag 
Baden-Württemberg beschlossen hat.

Weitere Informationen unter: 
www.loerrach-landkreis.de/pflegekonferenz
  
 

STAATLICHES WEINBAUINSTITUT

Rebschutzhinweis Nr. 1/2024 
Überregionale Hinweise zum Rebschutz vom 08.05.2024 
Aktuelle Kurzinfo... 
Die Angaben gelten für die nicht frostgeschädigten Rebanla-
gen. Beachten Sie hierzu die speziellen Hinweise der örtlichen 
Weinbauberatung.
•	 Phänologie: 6-Blattstadium (BBCH 16) bis Gescheine gut 

sichtbar (BBCH 53).
•	 Rebenperonospora: Regional sowie in bestimmten Rebflä-

chen waren die Bedingungen für Primärinfektionen zwi-
schen dem 2. und 7. Mai vorhanden. Es wurden bisher keine 
Ölflecken gemeldet.

•	 Oidium: Aktuell besteht mittleres Infektionsrisiko. In Befalls-
lagen stellt Oidium die Leitkrankheit dar! Bisher liegen kei-
ne Befallsmeldungen vor.

•	 Schwarzfleckenkrankheit: Symptome sind auf dem einjähri-
gen Holz in Befallslagen erkennbar.

•	 Traubenwickler: Flug der ersten Generation hält an.
•	 Wuchsanomalien: Bitte beachten Sie den Fragebogen zu 

Wuchsanomalien bei Weinreben.
•	 Dimethomorph: Aufbrauchfrist endet im Mai 2025, aber 

Rückstandshöchstgehalt in Waren noch nicht geregelt.
•	 Tipps zur Reduktion von Pflanzenschutzmitteln: Stockaus-

triebe entfernen, um die Verbreitung der Rebenperonospo-
ra indirekt zu unterbinden. Zeigertriebe in Befallslagen und 
bei empfindlichen Rebsorten, z. B. Cabernet Dorsa, bei den 
Ausbrecharbeiten entfernen, um die Ausbreitung von Oidi-
um indirekt zu verhindern.

•	 Tipps zur Förderung der Biodiversität: Vielfältige Begrü-
nung und entsprechendes Begrünungsmanagement.

 
Phänologie 
Nach einem extrem frühen Austrieb Anfang April, hat die 
kühle Witterung das Wachstum verzögert. Die phänologische 
Entwicklung schwankt je nach Region, Lage und Rebsorte 
zwischen 6-Blattstadium (BBCH 16) und Gescheine gut sicht-
bar (BBCH 53). Derzeit befindet sich die Rebentwicklung ca. 
10 Tage vor dem langjährigen Durchschnitt. 
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Rebenperonospora (Falscher Mehltau) 
Bei der Überwachung der Oosporenreife am Staatlichen 
Weinbauinstitut Freiburg wurden bereits Ende März 2024 die 
ersten reifen Oosporen im Klimaschrank beobachtet. Primä-
rinfektionen waren somit bei entsprechenden Witterungsbe-
dingungen möglich. Bei der anstehenden Behandlung sollte 
ein vorbeugendes Präparat wie z. B. Folpan angewendet wer-
den. Ein Zusatz von Produkten mit Kaliumphosphonat, wie z. 
B. Veriphos, Foshield etc., ist bei dem derzeitigen Wachstum 
empfehlenswert. Eine Alternative hierzu sind Produkte wie 
Delan Pro und Profiler, das aber nur einmal in der Vegetati-
onsperiode eingesetzt werden sollte (Empfehlung der Fa. 
Bayer)! Wenn sich die Behandlungsintervalle aufgrund von 
ergiebigen Niederschlägen verlängern sollten und sich in der 
Zeit viel Neuzuwachs gebildet hat (mehr als 3-4 Blätter bzw. 
400-600 cm² Blattfläche/Haupttrieb), ist nach dem Ende der 
Niederschläge der Einsatz eines kurativen Präparates eventu-
ell empfehlenswert. Wichtig ist die praktische Umsetzung der 
veröffentlichten Antiresistenzstrategie 2024, die Sie entweder 
in der Sonderbeilage „Der Badische Winzer - Rebschutz 2024“ 
oder auf unserer Homepage finden (siehe unten). Bitte beach-
ten Sie auch die Peronospora-Prognose „VitiMeteo Rebenpe-
ronospora“ des Staatlichen Weinbauinstituts (www.vitimeteo.
de). Melden Sie bitte den ersten Befall Ihrem Weinbauberater 
und Ihrem Rebschutzwart. Um die weitere Verbreitung der 
Rebenperonospora indirekt zu unterbinden, ist die Entfer-
nung der Stockaustriebe in nächster Zeit sinnvoll. 
  
Oidium (Echter Mehltau) 
Die letzte Behandlung mit Schwefel-Präparaten sollte nicht 
länger als 7 bis 10 Tage zurückliegen. Wie in den vergange-
nen Jahren sind die Wirkstoffgruppen konsequent zu wech-
seln. Bitte berücksichtigen Sie unbedingt die veröffentlichte 
Antiresistenzstrategie 2024, die Sie entweder in der Sonder-
beilage „Der Badische Winzer - Rebschutz 2024“ oder auf un-
serer Homepage finden (siehe unten). Melden Sie bitte den 
ersten Oidium-Befall Ihrem Weinbauberater und Ihrem Reb-
schutzwart. Die Oidium-Prognose „VitiMeteo Oidium“ des 
Staatlichen Weinbauinstituts (www.vitimeteo.de) bietet eine 
aktuelle Einschätzung des Oidiumrisikos. In den Befallslagen 
und Sanierungslagen, das sind Lagen und Rebsorten mit ei-
nem generell höheren Infektionsdruck und einem starken 
Traubenbefall in den letzten drei Jahren (2021 – 2023), ist es 
sinnvoll die begonnenen Sanierungsbehandlungen konse-
quent fortzuführen. In diesen Lagen ist Oidium die „Leitkrank-
heit“, an der sich die Behandlungsintervalle orientieren soll-
ten, ohne die Peronospora zu vernachlässigen. Achten Sie in 
diesen Flächen außerdem auf eine bestmögliche Applikation 
der Pflanzenschutzmittel, durch optimal eingestellte Düsen, 
angepasste Fahrgeschwindigkeit sowie die Behandlung jeder 
Rebgasse. Diese Strategie sollte zwei bis drei Jahre nachein-
ander konsequent durchgeführt werden. Erst mit dieser Sa-
nierungsstrategie ist es wieder möglich, Oidium längerfristig 
zu kontrollieren. Bitte entfernen Sie, falls noch nicht gesche-
hen, Zeigertriebe bei den Ausbrecharbeiten in Befallslagen 
und bei empfindlichen Rebsorten, wie z. B. Cabernet Dorsa 
oder Dornfelder. Zeigertriebe sind die ganze Vegetationsperio-
de über massive Infektionsquellen, die immer wieder zu Neuin-
fektionen führen können. Mit dem Entfernen der befallenen 
Triebe wird die Ausbreitung von Oidium indirekt unterbunden. 
  
Schwarzfleckenkrankheit (Phomopsis) 
Die Behandlungen gegen die Rebenperonospora wirken 
auch gegen Phomopsis. 

Traubenwickler 
Der Flug der ersten Traubenwicklergeneration hält an. In den 
meisten Gebieten werden allerdings nur sehr geringe Fang-
zahlen in den Pheromonfallen erreicht. Bitte weiter Fallen 
kontrollieren. In den folgenden Tagen mit wärmeren Nächten 
dürften die Fangzahlen noch zunehmen. 
  
Wuchsanomalien 
Seit einigen Jahren treten immer wieder unterschiedliche 
Wachstumsstörungen bei Reben in französischen Wein-
baugebieten auf. Die Kollegen vom Institut Français de la 
Vigne et du Vin (IFV) in Colmar würden gerne den Ursachen 
auf den Grund gehen und haben dazu einen Online-Frage-
bogen entworfen: https://forms.gle/SWopejGi8xhQyfS97. 
Da die Symptome auch in deutschen Weinbaugebieten be-
obachtet wurden und wir die französischen Kollegen vom 
IFV unterstützen möchten, haben wir den Fragebogen ins 
Deutsche übersetzt und in Papierform gebracht. Sollten Sie 
in Ihren Rebflächen ebenfalls Wuchsanomalien in den ver-
gangenen Jahren festgestellt haben, bitten wir Sie daher um 
Teilnahme an der Befragung. Den Fragebogen finden Sie im 
Anhang. 
  
Dimethomorph 
Bitte beachten Sie, dass die Zulassung von Produkten mit dem 
Wirkstoff Dimethomorph bis zum 20. November 2024 entzo-
gen wird. Hieraus ergibt sich eine Abverkauf- und Aufbrauch-
frist bis spätestens zum 20. Mai 2025. Derzeit ist allerdings noch 
unklar, wie hoch der Rückstandshöchstgehalt des Wirkstoffes 
in Trauben bzw. Weinen nach dem Ende der Produktzulassun-
gen ausfallen wird. Der Deutsche Weinbauverband e. V. hatte 
in seinem Schreiben vom 17. April 2024 auf diese Problematik 
und die damit verbundene Unsicherheit bei der zukünftigen 
Vermarktungsfähigkeit von Weinen hingewiesen. Aufgrund 
der derzeit noch unsicheren Rechtslage beim Wirkstoff Dime-
thomorph, bitten wir Sie, dies bei Ihrer Pflanzenschutzstrategie 
2024 zu berücksichtigen. Noch vorhandene Restmengen von 
Pflanzenschutzmitteln mit dem Wirkstoff Dimethomorph (Ak-
tuan Gold, Forum, Forum Gold, Forum Star, METOMOR F, Or-
vego und VinoStar), sollten möglichst zeitnah, spätestens bis 
zur abgehenden Blüte (BBCH 68), aufgebraucht werden, um 
das Risiko von Rückständen im Lesegut zu reduzieren. Eine Be-
vorratung von Produkten mit dem Wirkstoff für die Saison 2025 
wird aufgrund der Aufbrauchfrist, spätestens bis zum 20. Mai 
2025, nicht empfohlen. 
  
Allgemeine Hinweise
•	 Der Mittelaufwand beträgt derzeit Basisaufwand x 1,5. Auf 

eine ausreichende und gleichmäßige Benetzung aller Reb-
teile ist zu achten!

•	 Ölhaltige Präparate sind nur bedingt mit anderen Mitteln 
mischbar.

•	 Herbizide dürfen nur innerhalb der Rebflächen und nach 
Möglichkeit nur unter Stock ausgebracht werden. Auf kei-
nen Fall dürfen Wegränder, Randflächen zu Böschungen, 
Graswege und Wasserrinnen behandelt werden.

•	 Gebrauchsanleitungen, Auflagen, Anwendungsvorschrif-
ten und Bienenschutzverordnung sind zu beachten!

•	 Beim Ansetzen der Spritzflüssigkeit ist darauf zu achten, dass 
kein unverdünntes Mittel verschüttet wird und keine Spritz-
flüssigkeit in die Kanalisation gelangt. Ebenfalls darf wäh-
rend der Fahrt auf keinen Fall Spritzflüssigkeit aus undichten 
Leitungen und Düsen sowie aus dem Füllstutzen austreten. 
Beim Queren von befestigten Wegen während des Spritzvor-
gangs muss das Spritzgerät abgeschaltet werden!
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•	 Unvermeidbare Restmengen mit Wasser im Verhältnis 1:10 
verdünnen und in der Rebanlage ausspritzen!

•	 Nutzen Sie abdriftarme Düsen (Injektor- oder Antidriftdüsen) 
und die richtige Einstellung des Gebläses, um eine Kontami-
nation von nebenliegenden Kulturen zu reduzieren.

•	 Bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln ist beson-
ders auf den Schutz von Personen in der Umgebung der 
Behandlungsfläche zu achten. Zu angrenzenden Gärten, 
Wohngebieten,

•	 Sportplätzen, Freizeiteinrichtungen, Schulen und Kinder-
gärten sowie weiteren Flächen, auf denen sich Personen 
aufhalten, ist immer ein Mindestabstand einzuhalten. Bitte 
machen Sie sich mit den Abstandsauflagen vertraut!

•	 Beachten Sie in Schutzgebieten die landesspezifischen Vor-
gaben zur Anwendung von Pflanzenschutzmitteln nach den 
Grundsätzen des Integrierten Pflanzenschutzes (IPSplus). 
Die Vorgaben finden Sie auf der Homepage des WBI unter: 
https://wbi.landwirtschaft-bw.de/pb/,Lde/Startseite/Fa-
chinfo/Integrierter+Pflanzenschutz+-+Landesspezifische+-
Vorgaben+fuer+den+Weinbau?QUERYSTRING=IPS

•	 Bitte beachten Sie generell die Hinweise der örtlichen Wein-
bauberatung und die Informationen zu den Prognosemo-
dellen, Monitoring- und Wetterdaten unter www.vitimeteo.
de. Seit 2020 gibt es die neugestaltete „VitiMeteo“ - Web-
seite (www.vitimeteo.de). Sie wurde weiterentwickelt und 
bietet eine Reihe von neuen Anwendungen, wie beispiels-
weise die „Wirkungsdauertools für Peronospora und Oidi-
um“ (Beitrag im Badischer Winzer Aprilausgabe 2022 und 
Maiausgabe 2023). Generell lässt sie sich intuitiv benutzen. 
Ein wesentlicher Fortschritt ist der einfache und schnelle 
Zugriff auf die gewünschten Informationen. Mit zwei Klicks 
finden Sie das gewünschte Modell und die dazugehörenden 
Auskünfte. Die gesamte Liste der im Weinbau zugelassenen 
Pflanzenschutzmittel finden Sie in der Broschüre Rebschutz 
2024, Badischer Winzer Märzausgabe. Siehe: https://wbi.
landwirtschaft-bw.de/,Lde/Startseite/Fachinfo/Pflanzen-
schutz+und+Phytopathologie Für Tafeltrauben oder wenn 
Keltertrauben als Tafeltrauben vermarktet werden sollen, 
gelten andere Zulassungsbedingungen. Bitte beachten Sie 
die Gebrauchsanweisungen der Pflanzenschutzmittel bzw. 
informieren sich, welche speziell für Tafeltrauben zugelas-
sen sind. Siehe: https://wbi.landwirtschaftbw.de/,Lde/Start-
seite/Fachinfo/Pflanzenschutz+und+Phytopathologie

•	 Informationen zum ökologischen Rebschutz erhalten Mit-
glieder des Beratungsdienstes Ökologischer Weinbau unter 
Email: boew@wbi.bwl.de Regionale Hinweise erhalten Sie 
von den Anrufbeantwortern der örtlich zuständigen Wein-
bauberater.

  

 
ZEITBANK PLUS  
EFRINGEN-KIRCHEN

Liebe ZEITBANKplus - Mitglieder und Freunde,   
weithin sichtbar ragen die beiden Roche-Türme über Basel 
in die Höhe. Manch einer fragt sich, welch fantastischen Blick 
man von dort oben über Basel und die Landschaft haben 
muss. 

Die Antwort dazu bekommen wir am 
Samstag, den 15. Juni 2024 bei einem Besuch des 
Roche-Turms Bau 2, dem mit 50 Stockwerken und 205 m 
Höhe höchsten bewohnbaren Gebäude der Schweiz. 

Dort erwartet uns eine geführte Tour, während der wir die 
Highlights von Bau 2 erleben. So werden wir einen Blick in 
Arbeits-und Begegnungszonen werfen, aber auch Wissens-
wertes über die Nachhaltigkeit von Bau 2, die Architektur von 
Herzog & de Meuron und nicht zuletzt über Roche erfahren 
und natürlich auch einen Blick aus der Top-Floor „Lounge 47“ 
auf Basel und Umgebung genießen. 
  
Wann: Samstag, 15.06.2024 
Treffpunkt: 13:30 Uhr Lobby Roche Bau 2, 
 Grenzacherstrasse 183, 4058 Basel 
Führung: 13:45 Uhr – 14:45 Uhr 
Mindestalter:    7 Jahre 
  
Wir werden mit dem Zug fahren (Gruppenfahrschein - anteili-
ge Kostenbeteiligung) 
Abfahrt: 12:30 Uhr Bahnhof Efringen-Kirchen  Gleis 3 
Ankunft: 12:43 Uhr Badischer Bahnhof, Basel - weiter mit Bus 
BVB 36 12:56 Uhr Richtung Schifflände bis Tinguely Museum 
von dort zu Fuß zum Roche Turm, Grenzacherstrasse (440m) 
  
Nach der Führung fahren wir mit dem BVB Bus 36 zurück zum 
Badischen Bahnhof, Basel, Schwarzwaldallee 200 und werden 
dort im Tagescafe „Bar du Nord“ einkehren 
  
Rückfahrt:  stündlich möglich (Gruppenabsprache) 
  
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bitten wir um Anmeldung 
bis Freitag, 24.05.2024  bei Birgit Meier per Mail birgit.mei-
er@mail.de mit Angabe des Vor- und Zunamens, sowie des 
Geburtsdatums 
  
Zu diesem besonderen Erlebnis laden wir ganz herzlich ein. 
  
Herzliche Grüße 
Birgit und das Team der ZEITBANKplus Efringen-Kirchen 
  
 

Aus- und Weiterbildung

Jeder	braucht	mal	Hilfe 
Ausbildungskurs der TelefonSeelsorge 
Die TelefonSeelsorge Lörrach-Waldshut sucht für die ehren-
amtliche Mitarbeit wieder neue Kolleginnen und Kollegen. 
Wenn Sie gut zuhören können, psychisch stabil und belastbar 
sind und Freude an der Arbeit mit Menschen haben, dann ist 
der erste Schritt eine Kontaktaufnahme, die TelefonSeelsorge 
freut sich. 

Ein neuer, kostenloser Lehrgang beginnt im Oktober 2024, er 
bereitet Sie theoretisch und praktisch auf die Arbeit am Te-
lefon vor. Die Ausbildung umfasst 160 Stunden (Theorie und 
Praxis), die auf Freitagabende und Samstage verteilt sind. Sie 
wird von einem professionellen Team durchgeführt. 

Zur Kontaktaufnahme reicht ein Anruf unter: 07762-807421 
(Anrufbeantworter) oder eine Mail an: ts.loe-wt@t-online.de. 
Weitere Informationen Homepage: telefonseelsorge-loe-wt.
de – TelefonSeelsorge Deutschland: www.telefonseelsorge.de 

Die TelefonSeelsorge ist unter den Nummern 0800 111 0 111 
oder 0800 111 0 222 bundesweit rund um die Uhr gebühren-
frei erreichbar. 
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GEWERBE AKADEMIE SCHOPFHEIM

CNC-Programmieren mit Heidenhain 
Die Gewerbe Akademie der Handwerkskammer Freiburg ist 
offizieller Schulungspartner des Software-Anbieters Heiden-
hain. Dadurch haben Teilnehmer aus der Region die Möglich-
keit, die Heidenhain-Programmiersprache Klartext wohnort-
nah zu erlernen. Der nächste Basiskurs „iTNC530/640“ findet 
vom 1. bis 5. Juli am Standort in Schopfheim statt. Er richtet 
sich an Programmierer und Bediener von CNC-Fräsmaschinen 
sowie CNC-Ausbilder. Ziel ist, CNC-Programme anhand von 
Werkstück-Zeichnungen zu erstellen und zu testen.  
  
Die Unterrichtszeiten: Montag bis Donnerstag, 8 bis 16 Uhr, 
Freitag bis 13 Uhr. Die Teilnahme wird aus Mitteln des Europä-
ischen Sozialfonds bezuschusst. Auskünfte gibt die Gewerbe 
Akademie, Tel.: 0761/15250-25. 
www.gewerbeakademie.de/weiterbildung 
  
 

Parteien

SPD 
ORTSVEREIN EFRINGEN-KIRCHEN

Kommunalwahl!  
Herzliche Einladung zu unseren Infoständen 
Unsere Kandidatinnen und Kandidaten zur Kommunalwahl 
am 9. Juni können Sie an unseren Infoständen antreffen und 
mit ihnen ins Gespräch kommen sowie sich über unsere Wahl-
programme für die Gemeinde- und Kreistagswahl informieren. 
Unsere Infostände auf dem Rathausplatz finden an den 
letzten vier Freitagen 17./24./31. Mai sowie am 7. Juni auf 
dem Wochenmarkt, jeweils 9-12:30 Uhr statt. 
  
Schauen Sie vorbei - unsere Kandidierenden freuen sich auf Sie! 
Sie können sich aber auch jederzeit über unsere Homepage 
www.spd-efringen-kirchen.de über die Kommunalwahl infor-
mieren. 
  
Freundliche Grüße 
Armin Schweizer, Vorsitzender 
  
 

Kirchennachrichten

EV. CHRISCHONAGEMEINDE 
„MITTENDRIN“

Freitags: Jugendkreis Pluspunkt 20:00 Uhr 
Herzliche Einladung zu unsrem Jugendkreis Pluspunkt für 
alle ab 13 Jahren. Wir treffen uns immer freitags (außer in den 
Schulferien) in unserem Gemeindehaus um uns über den 
Glauben auszutauschen und gemeinsam Leben zu teilen. 
Wir freuen uns auf Euch, Euer Pluspunkt-Team 
  
Sonntag, 19. Mai 2024: Gottesdienst 10:00 Uhr 
Heute am Pfingstsonntag freuen wir uns auf die Predigt von 
Bob Janz zum Thema “Die berühmten letzten Worte Jesu“ aus 
der Apostelgeschichte. 

Parallel treffen sich die Kinder zum Kindergottesdienst. 
Anschließend gibt es unser beliebtes Stehcafé zum Austausch 
und Verweilen. 
Unsere Predigten können Sie sehr gerne auch über unsere 
Homepage unter www.chrischona-efringen.de/predigten.
php nachhören. 
  
Kleingruppen 
An verschiedenen Wochentagen finden wir uns zu Kleingrup-
pen bei unterschiedlichen Familien zusammen. 
Auskünfte zu unseren Veranstaltungen und weitere Infos zur 
Gemeinde erhalten Sie über Wolfgang Krebs, Tel. 0 76 28 - 28 41 
oder unter www.chrischona-efringen.de 
Schauen Sie gerne bei uns vorbei, wir freuen uns auf Sie. 
  
Herzliche Grüße und Gottes Segen. 
Ihre Evang. Chrischonagemeinde „Mittendrin“ 
Efringen-Kirchen, info@chrischona-efringen.de  
Instagram: @mittendrin_efringen_kirchen 
   
 

EVANG. KIRCHENGEMEINDE
Blansingen
Kleinkems
Welmlingen

Gottesdienste 2024 
Donnerstag, 16.05.2024 
19:30 Uhr Abend-Gottesdienst im Kirchsaal des 
 Albert-Schweitzer Hauses in Bad Bellingen 
  
Pfingst-Sonntag, 19.05.2024
10:30 Uhr Gottesdienst im Kirchsaal des Albert-Schweitzer 
 Hauses in Bad Bellingen 
  
Pfingst-Montag, 20.05.2024 
10:30 Uhr Gottesdienst in der Kirche in Blansingen 
  
Mittwoch, 22.05.2024 
15:30 Uhr Gottesdienst im Schloß Rheinweiler 
  
Sonntag, 26.05.2024 
10:30 Uhr Gottesdienst in der Kirche in Welmlingen 
   

Aktuelle Infos finden Sie auf unserer Homepage: 
www.evangelisch-im-rebland.de 

Termine & Veröffentlichungen 
Aufruf zur Anmeldung der Jubelkonfirmation 2024 
Sie sind im Jahr   
1944 (also vor 80 Jahren) 
1949 (also vor 75 Jahren) 
1954 (also vor 87 Jahren) 
1959 (also vor 65 Jahren) 
1964 (also vor 60 Jahren) 
1974 (also vor 50 Jahren) 
1999 (also vor 25 Jahren) 
  
in Bad Bellingen, Welmlingen, Blansingen, Kleinkems oder 
auch in einer anderen Gemeinde konfirmiert worden? 

Dann gehören Sie zu den diesjährigen Jubelkonfirman-
ten und wir möchten Sie einladen, dies im Gottesdienst am 
Sonntag, den 30. Juni 2024 um 10:30 Uhr in Blansingen  
zu feiern und das Bekenntnis des Glaubens dabei zu erneuern 
und zu bestätigen. 
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Bitte melden Sie sich bis zum 16. Juni 2024 unter Telefon 
07635/822 037 (Anrufbeantworter) oder per Mail an blansin-
gen@kbz.ekiba.de oder badbellingen@kbz.ekiba.de bei uns 
im Pfarramt an. 

Seitens des Pfarramtes ist es nicht mehr möglich Jubilare zu 
suchen und persönlich anzuschreiben (Datenschutz-Vorga-
ben). Bitte geben Sie die Informationen gerne in Ihrem Jahr-
gang weiter! 
  
BÜRO-ÖFFNUNGSZEITEN 
Donnerstag, den 16. Mai 2024 
09:00 bis 11:30 Uhr Bürostunde  (für Bad Bellingen) 
  
Freitag, den 17. Mai 2024 
Keine Bürostunde (für Blansingen, Welmlingen & Kleinkems) 
  
Sie können uns unter Telefon 07635 – 822 037 gerne eine 
Nachricht auf den Anrufbeantworter sprechen – dieser wird 
zu den Bürozeiten abgehört.
 
Per Email erreichen Sie uns unter badbellingen@kbz.ekiba.de 
oder blansingen@kbz.ekiba.de 
  
Sprechzeiten
•	 Pfarrer Braukmann (Vakanz-Verwalter und Seelsorger) nach 

Vereinbarung unter Tel.07628/1249
•	 Diakonin Anna Wollesen (Kinder- und Jugendarbeit und 

Arbeit mit jungen Familien) nach Vereinbarung unter Tel. 
0151/ 51915416

   
Herzliche Grüße, Ihr Pfarrer Braukmann, 

die Kirchenältesten & das Sekretariat 
  
Urlaubszeit im Pfarrbüro
•	 Freitag, den 17. Mai 2024 keine Bürostunde   

(Blansingen, Welmlingen & Kleinkems )
  
 

EVANG. KIRCHENGEMEINDE 
Efringen-Kirchen
Huttingen
Istein

Gottesdienste und Termine   
Donnerstag, 16. Mai 2024  
14:30 Uhr Senioren-Frauennachmittag im evangelischen 
 Gemeindehaus  
  
Samstag, 18. Mai 2024  
14:00 Uhr Traugottesdienst mit Taufe in der Christuskirche 
  
Sonntag, 19. Mai 2024  Pfingstsonntag 
Kein KIGO Pfingstferien bis einschließlich 2. Juni  
10:00 Uhr Gottesdienst in der Christuskirche  
  
Montag, 20. Mai 2024  Pfingstmontag 
10:00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst zum Chlimsefescht 
 auf dem Kirchplatz in Istein; Mitwirkung: 
 Posaunenchor  
  
Mittwoch, 22. Mai 2024  
14:00 Uhr Frauenkreis trifft sich am Gemeindehaus zur 
 Fahrt nach Laufen in die Staudengärtnerei 
 Gräfin Zeppelin  

Freitag, 24. Mai 2024  
19:30 Uhr Filmabend im Gregoriushaus – siehe separater 
 Hinweis Filmteam  
  
Sonntag, 26. Mai 2024  Trinitatis 
Kein KIGO Pfingstferien bis einschließlich 2. Juni  
10:00 Uhr Gottesdienst in der Lutherkirche 
 (Prädikant Norbert Höllstin)  
  
Öffnungszeiten Pfarrbüro  
Das Pfarrbüro ist dienstags und mittwochs von 9:00 Uhr bis 
12:00 Uhr geöffnet. Außerhalb dieser Zeit können Sie uns eine 
Nachricht auf den AB sprechen (07628/372) oder uns eine 
E-Mail schicken (efringen-kirchen@kbz.ekiba.de). 
Unseren Pfarrer, Herr Alexander Stavnichuk, erreichen Sie 
persönlich per E-Mail unter alexander.stavnichuk@kbz.ekiba.
de oder telefonisch unter der Pfarramtsnummer 07628/372. 
  
Weitere Informationen 	  finden Sie auch auf unserer Home-
page www.evangelisch-im-rebland.de. 
Herzliche Grüße 
Ihr Pfarrer Alexander Stavnichuk, die Kirchenältesten und die 
Pfarramtssekretärin 
  
 

EVANG. KIRCHENGEMEINDE
Egringen
Mappach
Wintersweiler

Gottesdienste   
Sonntag, den 19. Mai 2024 Pfingsten  
10:30 Uhr Egringen Gottesdienst 
     Pfr. Braukmann 
  
Montag, den 20. Mai 2024 Pfingstmontag 
10:30 Uhr Wintersweiler Gottesdienst 
     S. Gubisch 
    
Kirche Mappach 
Ab Mai wird das Dach der Kirche in Mappach renoviert. Die 
Kirche kann daher bis auf weiteres nicht genutzt werden. Die 
neuen Gottesdienst-Orte können der Chilche-Zittig, unserer 
Web-Seite oder dem Gemeindeblatt entnommen werden. 
  
Jubel-Konfirmation 
Wir laden unsere Gemeindeglieder herzlich ein, mit uns ihre 
Jubiläumskonfirmation zu feiern. Die Einladung gilt auch für 
Menschen, die dieses Fest nicht in ihrer 
Ursprungsgemeinde feiern können. 
Wir feiern am 09. Juni 24 in Egringen und am 07. Juli 24 für 
Mappach/Wintersweiler folgende Konfirmationsjubiläen: 
25 Jahrgang 1999 // 50 Jahrgang 1974 
60 Jahrgang1964 // 65 Jahrgang 1959 
70 Jahrgang 1954 // 75 Jahrgang 1949 
Seitens des Pfarramtes ist es nicht mehr möglich, die Jubilare 
zu suchen und persönlich anzuschreiben. Bitte geben Sie die 
Information in Ihrem Jahrgang weiter! 
Anmeldeschluss für Egringen: 22.05.2024 
    
Sommerkirche 
Liebe Gottesdienstbesucher und -besucherinnen, auch in 
diesem Sommer wollen wir nach Möglichkeit unsere Gottes-
dienste draußen feiern. Dies ist aber mit sehr viel Aufwand 
verbunden, und auch nicht immer das Beste! Die Ortschaften 
für die Gottesdienste stehen ja in der Chilche-Zittig. In der Re-
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gel findet der Gottesdienst in der Kirche statt, es sei denn, er 
wird bei guten Verhältnissen nach draußen verlegt. Dies kün-
digen wir über die Gottesdienst-App an! 
    
Wir sind für Sie erreichbar und ansprechbar. In dringenden 
Fällen und einer Notsituation erreichen Sie uns am sichersten 
per Email. Pfarrer Braukmann (07628/1249) kann auch gerne 
telefonisch angesprochen werden. 
Die neuesten Informationen finden Sie auf unserer Home-
page. Weitere Informationen aus unseren Gemeinden finden 
sie unter www.evangelisch-im-rebland.de 
  
Herzliche Grüße 
Pfarrer Martin Braukmann und Ihre Kirchenältesten  
  
 

EVANG.  
REBLANDGEMEINDE

Gottesdienst  
Sonntag, 19.05.2024   
KEIN GOTTESDIENST    
Die Gemeinde ist über das Pfingst-Wochenende auf der jähr-
lichen Gemeindefreizeit im Schwarzwald. 
  
Unser Kleingruppen treffen sich wieder regelmäßig. Schauen 
sie doch einfach einmal rein. Sie sind herzlich willkommen. 
Bei Fragen: Matthias Schelker, 07628-942247 
  
Besuchen sie auch unsere Homepage 
www.reblandgemeinde.de 
  
Bei allen Nachfragen : 
Achim Patzelt, 07628-9502930 
Christoph Grether, 07621-4207200 
  
Wir freuen uns sie am 26.05.2024 wieder begrüßen zu dürfen! 
  

 
KATH. KIRCHENGEMEINDE  
KANDERN-ISTEIN

Seelsorgeteam   
Leiter: Pfarrer Joachim Giesler  
Tel. (07621) 422 339 – 0 
j.giesler@kath-kirche-lörrach.de   
  
Kooperator Pfarrer Martin Karl  
Tel./Fax (07626) 97 00 33 / 97 00 34 
m.karl@kath-kandern-istein.de 
Sprechstunde von Pfr. Karl immer dienstags von 16:00 – 17:30 
Uhr in Istein 
  
Diakon im Nebenberuf 
Dr. Michael Kiffe 
Tel. (07628) 940 994 
m.kiffe@kath-kandern-istein.de 
  
Pastorale Mitarbeiterin - Erstkommunion Katechese  
Monika Meier 
Tel. (07628) 8108 
m.meier@kath-kandern-istein.de 

Röm.-kath. Pfarramt St. Franz von Sales Kandern 
Tel./Fax (07626) 97 00 33 / 97 00 34 
Büro Mo 16:00 – 18:00 Uhr und Mi 10:00 – 12:00 Uhr 
pfarramt@kath-kandern-istein.de 
  
Röm.-kath. Pfarramt St. Michael Istein 
Tel./Fax (07628) 357 / 9 53 47 
Büro Di 10:00 – 12:00 Uhr und Do 16:00 – 18:00 Uhr 
pfarramt@kath-kandern-istein.de 
  

Gottesdienste und Termine   
18. Mai Samstag der 7. Osterwoche - Renovabiskollekte  
Kandern  08:00 h Pfingstnovene In	den	Rissen:	Würde.	Du. 
Istein  16:00 h  Festgottesdienst zur Eröffnung des 
  Chlimsefestes 
 21:00 h Pfingstnovene In	den	Rissen:	Würde.	Du. 
  
19. Mai Pfingstsonntag - Renovabiskollekte  
Kandern 10:00 h Hl. Messe  
  
20. Mai Pfingstmontag  
Istein 10:00 h Ökumenischer Pfingstgottesdienst auf 
  dem Kirchplatz  
Kandern 10:00 h Ökumenischer Pfingstgottesdienst auf 
  dem Lipple  
    
21. Mai Dienstag der 7. Woche im Jahreskreis  
Istein 18:00 h Hl. Messe  
  
22. Mai Mittwoch der 7. Woche im Jahreskreis  
Kandern 09:00 h Rosenkranzgebet  
Kandern 09:30 h Hl. Messe  
  
25. Mai Samstag der 7. Woche im Jahreskreis –  
Kollekte für den Katholikentag  
Kandern 18:00 h Vorabendmesse  
  
26. Mai Dreifaltigkeitssonntag – 
Kollekte für den Katholikentag  
Huttingen 10:00 h Hl. Messe  
   
Krankenkommunion 
Wer die Krankenkommunion gebracht haben möchte oder je-
mand weiß, der sie gerne hätte, kann sich im Pfarrbüro melden. 
  
Kirchenchorproben Kandern und Istein 
Ökum. Kirchenchor Kandern: Montags um 20:00 Uhr im 
Clemenssaal 
Kirchenchor Istein: Dienstags um 20:00 Uhr im Gregoriushaus 
  
Ökum. Abendgebet:  Dienstag, 27. Mai. um 19:30 Uhr in der 
kath. Kirche Kandern 
  
Chlimsefest 2024:  Samstag, 18. Mai ab 16:00 Uhr Festgot-
tesdienst mit dem Chlimse Chor und dem Musikverein Istein, 
Aufführung der Cäcilienmesse 
Sonntag, 19. Mai ab 21:00 Uhr Taizè-Gesänge 
Montag, 20. Mai ab 10:00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst 
  
Walk & Talk Termine  
Unsere nächsten Treffen sind am: Montag 27.05.2024 und 
24.06.2024 um 09:30 Uhr. 
Treffpunkt vor der Katholischen Kirche Kandern. 
Eingeladen sind alle, die Bewegung, Begegnung und Gespräche 
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in lockerer Atmosphäre wünschen (gerne mit Stöcken). 
Auskunft geben gerne: Bärbel Dörner 97 07 37, Evi Grebenar 
60 148, M. Argast 848618 

  
Wie sollen wir leben? – Ökumenisches Bibelteilen zur
Bergpredigt (Matthäus 5-7) 
Nach den ökumenischen Glaubenskursen und der ersten Bi-
belteilen Reihe haben wir uns der Bergpredigt zugewendet.. 
Mit Hilfe der Methode des Bibelteilens werden wir uns die 
Kernaussagen der Bergpredigt gemeinsam erschließen. Ein-
geladen sind alle, die sich für das Thema interessieren. Die 
Abende können auch einzeln besucht werden. 
8. Abend: 29.05.24 um 19:00 Uhr – Vom Richten, Heiligen und 
Vertrauen in Gott (MT 7, 1-11) 
Die Bibelabende finden im evangelischen Gemeindehaus 
Efringen-Kirchen  statt. 
  

Bibelteilen in Kandern 
Zum Thema „Wie sollen wir leben“ findet nun auch in Kandern 
jeden ersten Donnerstag im Monat um 19:00 Uhr im Cle-
mensaal ein Bibelteilen zur Bergpredigt (Matthäus 5-7) statt. 
Weitere	Infos	im	ausliegenden	Flyer. 

5. Abend: 06.06.2024 um 19:00 Uhr – Vom Almosengeben 
(Mt 6, 1-4) 
  
  

Sonntag, 19.05. & 
Montag, 20.05.2024

22 Uhr
St. Michael / Istein

Tauche in ein magisches Pfingsterlebnis in 
der St. Michael Kirche ein, inspiriert von 
der Musik aus dem Film „Die unendliche 
Geschichte". Erlebe, wie Licht und Musik 

verschmelzen!

Der Heilige Geist befähigt uns, Brücken zu bauen und Konflikte zu 
überwinden. Pfingsten motiviert uns, Liebe und Frieden zu leben und 

unsere Welt mit Versöhnung zu bereichern.

Entdecke die Kraft der Versöhnung auf dem 
in der St. Michael Kirche in Istein während 

des Chlimse-Festes installierten 
Versöhnungsweges! 

Samstag, 18.05. – Montag, 20.05.2024
11 - 22 Uhr

St. Michael / Istein

Aktivitäten in und um St. Michael / Istein
Chlimsefest 2024

Samstag, 18. Mai 2024 - 16.00 Uhr Festgottesdienst mit dem 
ChlimseChor Kirchenchor St. Michael und GastsängerInnen

& dem Musikverein Istein
Leitung: D. Hilpert (Chor), T. Schmid (Musik)

Aufführung der Cäcilienmesse
Charles Gounod (1818 – 1883)

Samstag, 18. Mai 2024 - 21.00 Uhr Pfingstnovene
Leitung: Ulrike Hugenschmidt

Sonntag, 19. Mai 2024 - 21.00 Uhr Taizé-Gesänge
Leitung: Elke Keller

Sonntag, 19. Mai 2024 - 22.00 Uhr Magisches Pfingsterlebnis
Leitung: Julian Kiffe

Montag, 20. Mai 2024 - 10.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst 
unter Mitwirkung des Posaunenchores Efringen-Kirchen

Leitung: Petra Brinkmann

Montag, 20. Mai 2024 - 22.00 Uhr Magisches Pfingsterlebnis
Leitung: Julian Kiffe
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Samstag, 22. Juni 2024
Erleben Sie mit uns drei besondere Orte am Oberrhein: 

 die drei Kirchen St. Margarethen (Binningen/Basel-Land), 
 St. Ottillien (Lörrach-Tüllingen) und St. Chrischona
 (Basel-Bettingen) !   

 Mit ihren Glocken grüssen sie sich von den Bergen.
 Wie das gehen kann ? 
 Das - und noch mehr - erfahren Sie an diesem Tag !

Wir laden Sie ein
 •  diese spirituellen Orte kennenzulernen,
 •  sich gegenseitig kennenzulernen und
 •  das besondere Flair dieser Region zu schnuppern !

Interessiert ? 

�    Hier kommen Sie zum Programm.
�       Hier kommen Sie zur Anmeldung.

KIRCHEN
am Rheinknie

 MYTHISCHE

ORTE
AM OBERRHEIN

Pfadfinderstamm St. Katharina Kandern, Blockhütte 
kath. Kirche 
Wölflinge (7-10 Jahre): Mittwochs,18:00 bis 19:30 Uhr 
Jungpfadfinder (11-14 Jahre): Dienstags,18:00 bis 19:30 Uhr 
Pfadfinder (15-16 Jahre):  derzeit keine Gruppenstunden 
Rover (17-20 Jahre):  derzeit keine Gruppenstunde 
  
Wir wünschen Ihnen Gottes Segen und eine gute Woche. 
Ihr Kooperator Pfr. Martin Karl und Team 
 
 

Blansingen

 SIEHE KIRCHENNACHRICHTEN

 
  
 

ORTSVERWALTUNG BLANSINGEN

Urlaub der Ortsvorsteherin 
In der Zeit vom 21. Mai bis zum 31. Mai 2024 bleibt die Orts-
verwaltung wegen Urlaub geschlossen.
Bitte wenden Sie sich in dieser Zeit bei Fragen und dringen-
den Angelegenheiten an die Gemeindeverwaltung Efringen-
Kirchen. 

Herzlichen Dank und freundliche Grüße
Andrea Wahler, Ortsvorsteherin 

EfringEn - KirchEn

 SIEHE KIRCHENNACHRICHTEN

  
 
 

Vereinsnachrichten

  
 

KRANKENPFLEGEVEREIN  
EFRINGEN-KIRCHEN

Jahresausflug des Krankenpflegevereins    
Liebe Mitglieder und Freunde des Krankenpflegevereins,
 
Herzliche Einladung zu unserem diesjährigen Jahresausflug 
am Sonntag, den 04. August 2024 zu den Ötigheimer Frei-
lichtspielen. In diesem Jahr wird „Don Camillo und Peppone“ 
aufgeführt. Beginn der Vorstellung ist um 14:00 Uhr. Wir wer-
den vor Spielbeginn gemeinsam zu Mittag essen, sodass wir 
pünktlich am Aufführungsort sind. Das Mittagessen ist im 
Preis nicht mit eingerechnet. 
  
Abfahrt ist um 09:30 Uhr beim Rathaus in Kirchen, bei der Bus-
haltestelle Volksbank in der Hauptstraße und beim Bahnhof in 
Efringen. 
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Rückkehr spätestens gegen 20 Uhr. 
  
Die Reisekosten inkl. Einritt betragen 50,00 € pro Person. 
Die Anmeldung erfolgt per Überweisung auf das Konto DE83 
6835 1865 0007 3632 29 

  
WICHITG! Bitte geben sie im Verwendungszweck den Na-
men/ die Namen der teilnehmenden Person/en an. 
  
Der Anmeldeschluss ist am 27. Mai 2024 
  
Bei Fragen können Sie sich gerne bei Marlies Zoller 
(07628/2414) melden. 
  
Wir freuen uns auf einen vergnüglichen Tag mit Ihnen und 
wünschen allen bis dahin einen schönen Frühling. 
  
Herzliche Grüße wünscht Ihnen die Vorstandschaft 
   
 

TURN- UND SPORTVEREIN  
EFRINGEN-KIRCHEN

Ergebnisse 
1.Mannschaft 
TuS Efringen-Kirchen – SG FC Wehr-Brennet 3:3 
Tore: R. Ramsauer, M. Rabe, N. Sick 
FC Schlüchttal – TuS Efringen-Kirchen 4:2 
Tore: M. Flad, T. Kimmelmann 
TuS Efringen-Kirchen – VfR Bad-Bellingen 0:8 
2.Mannschaft 
FC Hausen – TuS Efringen-Kirchen 1:0 
TuS Efringen-Kirchen – FV Lörrach-Brombach 2 4:2 
Tore: K. Keller, D. Kimmelmann, F. Maurer, J. Vogtsberger 
FSV Rheinfelden 2 - TuS Efringen-Kirchen 4:0 
3.Mannschaft 
Spvgg Bamlach-Rheinweiler 2 – TuS Efringen-Kirchen   0:3 
Tore: N. Kuhn, H. Barschdorf, L. Reinbold 
TuS Efringen-Kirchen – Spvgg Märkt-Eimeldingen 5:2 
Tore: 2x F. Funk, S. Häcker, N. Kuhn, H. Barschdorf 
SV Istein 2 – TuS Efringen-Kirchen 1:5 
Tore: 3x F. Funk, S. Häcker, D. Ebner 
Damen 
TuS Kleines Wiesental – SG Rebland 3:3 
Tore: S. Bahr, A. Kühnert, J. Sperling 
SG Rebland – FC Hauingen 1:6 
Tore: L. Sopart 
SG Hotzenwald – SG Rebland 5:1 
Tore: S. Bahr 
A-Jugend 
SG Rebland – JFV Region Rheinfelden 2:4 
Tore: 2x T. Weber 
SG Rebland – FV Tumringen 0:0 
B-Jugend 
SC Niederhof/Binzgen – SG Rebland 0:2 
Tore: J. Gebhard, L. Zeller 
SG Hotzenwald – SG Rebland 3:1 
Tore: J. Steinmetz 
C1-Jugend 
SG Schönau – SG Rebland 0:4 
Tore: M. Gütlin, A. Kanar, J. Maiwald, k.A. 
Bezirkspokal Halbfinale 
SG Rebland – TuS Binzen 2:0 
Tore: V. Boos, J. Maiwald 

SG Rebland – SG Steina-Schlüchttal 7:0 
Tore: 4x J. Maiwald, 2x k.A., A. Kanar 
C2-Jugend 
SG Rebland – JFV Region Rheinfelden 2 4:1 
Tore: 3x B. Echelechi, k.A. 
SG Rebland – Bosporus FC Friedlingen 2 9:1 
Tore: 3x A. Mohamad, 2x J. Abels, 2x k.A., A. Lang, F. Thoma, 
SG Rebland – SG Wehratal 2:5 
Tore: A. Lang, ET 
D1-Jugend 
FC Schönau – SG Rebland 0:1 
Tore: M. Voormeer 
TuS Lörrach-Stetten 2 - SG Rebland 5:1 
E2-Jugend 
TuS Efringen-Kirchen – Spvgg Brennet-Öflingen 0:1 
TuS Efringen-Kirchen – SV Weil 4 41:1 
TuS Lörrach-Stetten 3 – TuS Efringen-Kirchen 13:17 
  
Vorschau 
Do. 16.05.2024 
18:15 Uhr D1-Jugend 
SG Rebland – SG Rheinweiler/Schliengen (in Istein) 
20:00 Uhr A-Jugend 
SC Niederhof/Binzgen – SG Rebland (in Murg) 
  
Sa. 18.05.2024 
16:00 Uhr 1.Mannschaft 
SG Mettingen/Krenkingen - TuS Efringen-Kirchen (in Tien-
gen-Detzeln) 
18:00 Uhr 3.Mannschaft 
TuS Efringen-Kirchen – SV Liel-Niedereggenen 
  
S0. 19.05.2024 
10:30 Uhr 2.Mannschaft 
TuS Efringen-Kirchen – FC Hauingen 
  

Joachim Wechlin, TuS Efringen-Kirchen 
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EgringEn

 SIEHE KIRCHENNACHRICHTEN

  
 
 
Überwachung des ruhenden Verkehrs 
Bayrischer Hock Egringen, 20.05.2024   
Zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit wird der ruhen-
de Verkehr rund um den diesjährigen Bayrischen Hock in Egrin-
gen durch den Gemeindevollzugsdienst überwacht werden.   
Parkverstöße werden ordnungsrechtlich verfolgt.   
Ordnungsamt Efringen-Kirchen 
  
 

Vereinsnachrichten

LANDJUGEND EGRINGEN

Bayerischer Hock 2024 
Wie jedes Jahr laden wir euch herzlich am 
Pfingstmontag, den 20. Mai, zu unserem traditionellen 
Bayerischen Hock auf dem Festplatz in Egringen ein. 
In Dirndl und Lederhosen sind alle ab 11 Uhr auf dem 
Festplatz in Egringen willkommen, um Weißwürste, Brezeln, 
Weizenbier und vieles mehr zu genießen.   
Wir freuen uns auf euer Kommen! 
Landjugend Egringen e.V. 
  
 

Huttingen

 SIEHE KIRCHENNACHRICHTEN

  
 
 

ORTSVERWALTUNG HUTTINGEN

Einladung zur öffentlichen Ortschaftsratssitzung
Am Donnerstag, 23.05.2024 um 19:00 Uhr findet im Rat-
haus eine öffentliche Ortschaftsratssitzung statt, zu der die 
Einwohner herzlich eingeladen sind. 
 
Tagesordnung: 
1.  Fragen der Zuhörer zur Tagesordnung 
2.  Bauantrag im vereinfachten Genehmigungsverfahren 
 zum Neubau EFH als Flying Space und Carport, 
 Lindenstraße, Flst. 34/1 
3.  Verschiedenes 
4.  Fragen und Anregungen der Zuhörer 

Jens Lauber, Ortsvorsteher 

Vereinsnachrichten

FUSSBALLCLUB HUTTINGEN

SAMSTAG | 18. MAI | 10 UHRSAMSTAG | 18. MAI | 10 UHRSAMSTAG | 18. MAI | 10 UHRSAMSTAG | 18. MAI | 10 UHRSAMSTAG | 18. MAI | 10 UHRSAMSTAG | 18. MAI | 10 UHR
SPORTPLATZ EGRINGENSPORTPLATZ EGRINGENSPORTPLATZ EGRINGENSPORTPLATZ EGRINGENSPORTPLATZ EGRINGENSPORTPLATZ EGRINGEN
SAMSTAG | 18. MAI | 10 UHRSAMSTAG | 18. MAI | 10 UHRSAMSTAG | 18. MAI | 10 UHRSAMSTAG | 18. MAI | 10 UHRSAMSTAG | 18. MAI | 10 UHRSAMSTAG | 18. MAI | 10 UHR
SPORTPLATZ EGRINGENSPORTPLATZ EGRINGENSPORTPLATZ EGRINGENSPORTPLATZ EGRINGENSPORTPLATZ EGRINGENSPORTPLATZ EGRINGEN

PROJEKTPROJEKTPROJEKTPROJEKTPROJEKTPROJEKT
BBBBBB   LZPLATZLZPLATZLZPLATZLZPLATZLZPLATZLZPLATZB      

BEWEGUNG, SPIEL & SPASS

für alle Kinder ab 3 Jahren | keine Kosten |
Dauer ca. 2 Stunden | ohne Anmeldung |
keine Vereinsmitgliedschaft erforderlich |
spontan mitmachen möglich | für eine kleine
Stärkung und Getränke ist gesorgt

  
Ergebnisse Aktive    
1. Mannschaft    
FV Haltingen - FC Huttingen 3:3 
Torschützen: J. Weber 2, J. Dürrschnabel   
  
2. Mannschaft    
SpVgg Märkt/Eimeldingen 1 - FC Huttingen 2 6:1 
Torschütze: S. Fritz   
  

Ergebnisse Jugend    
A-Jugend   
SG Rebland – JFV Rheinfelden 2:4 
Torschütze: T. Weber 2   
  
B1-Jugend   
SC Niederhof/Binzgen - SG Rebland 0:2 
Torschützen: J. Gebhard, L. Zeller   
  
C1-Jugend Pokalhalbfinale   
SG Rebland – TuS Binzen 2:0 
Torschützen: J. Maiwald, Eigentor   
  
C1-Jugend   
SG Schönau - SG Rebland 0:4 
Torschützen: M. Gütlin, F. Steinmetz, J. Maiwald, A. Kanar 
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C2-Jugend   
SG Rebland 2 – BFC Friedlingen 2 9:1 
Torschützen: A. Mohamad 3, J. Abels 2, F. Thoma, 
B. Steffan, A. Lang, F. Hilpert   
  
C2-Jugend   
SG Rebland 2 – JVF Rebland 2 4:1 
Torschützen: J. Abels 2, A. Mohamad, Eigentor 
     
D-Jugend   
FC Schönau - SG Rebland 0:1 
Torschütze: M. Voormeer 
  
E1-Jugend  Spieltag in Weil am Rhein  
FC Huttingen – SV Weil 2  20:16
FC Huttingen – TuS Binzen 19:13 
Torschützen: Ajan Citaku, Jakob Schörlin, 
David Brändlin, Ben Gräßlin, Ben Büchelin, 
Oskar Gersbach, Aurelia Coscia, Milan Förster    
    
E2-Jugend  Spieltag in Hauingen    
FC Huttingen 2 – FC Hauingen 1  20:12
FC Huttingen – BFC Friedlingen 2 36:7 
Torschützen: Johann Mutter, Jonas Schauer, 
Aaron Fahl, Merlin Coscia, Moritz Nowak    
    
F1-Jugend  Spieltag in Wittlingen    
Torschützen: Maximilien Schäfer, Johann Mutter, 
Jonas Schauer, Aaron Fahl, Besjan Citaku, 
Max Pradler, Max Kammüller, Merlin Coscia, Elia Di Mattia   
  
F2-Jugend  Spieltag in Wittlingen    
Torschützen: Max Risling, Magnus Greiner, 
Loris Spicker, Jonah Brombacher, Jonas Gersbach, 
Paolo Nota, Malte Fuchs, Finn Gräßlin, 
Jonas Walser, Jona Schlobies, Noah Brändlin    
    

Vorschau    
Do 16.05.24 
18:15 Uhr D-Jgd. SG Rebland – SG Rheinweiler(in Istein)  
19:00 Uhr SV Inzlingen 1 - FC Huttingen 1  
20:00 Uhr A-Jgd. SC Niederhof – SG Rebland  
  
So 19.05.24 
14:00 Uhr SpVgg Bamlach/Rheinweiler 2 -FC Huttingen 2  
15:00 Uhr FC Huttingen 1 – TuS Lö.-Stetten 2  
  
gez. Nadja Schauer 
  

 

ZÄMME SI ZHUTTIGE

Do 23.5. Kaffeeklatsch  ab 15 Uhr  

Do 23.5. Stammtisch 20 Uhr 
  
 

IsteIn

 SIEHE KIRCHENNACHRICHTEN

  
 
 

ORTSVERWALTUNG ISTEIN

Informationsveranstaltung zur Kommunalwahl   
Für alle Interessierten findet am Donnerstag, 23. Mai 2024,  
um 19:00 Uhr, im Bürgerstübli eine Informationsveranstal-
tung statt. 
  
Bei der Wahl des Gemeinderats handelt es sich um eine un-
echte Teilortswahl. Dadurch ist sichergestellt, dass jeder 
Teilort durch mindestens einen Gemeinderat vertreten ist. 
Allerdings ist dieses Wahlverfahren auch komplizierter. Um 
die Anzahl der ungültigen Stimmen so niedrig wie möglich 
zu halten, wird der Wahlleiter der Gemeinde Efringen-Kirchen 
über die Regelungen zur Wahl des Kreistags sowie des Ge-
meinde- und Ortschaftsrats informieren und steht für Fragen 
zur Verfügung. 
  
Dazu lade ich alle Bürgerinnen und Bürger recht herzlich ein. 
Nutzen Sie die Möglichkeit zur Information. 
  
Daniela Britsche 
Ortsvorsteherin 
 
  

Vereinsnachrichten

ISTEINER BURGWÄCHTER E.V.

Chlimsefest 2024   
Die Vorfreude auf das bevorstehende Wochenende steigt – 
das Chlimsefest 2024 steht vor der Tür und wir sind erstmalig 
mit einem eigenen Stand dabei. 
  
Man findet uns mit leckeren HotDog-Variationen, einer klei-
nen Sektbar und jeder Menge Spaß und guter Laune mitten 
auf dem Festareal „Im Innerdorf“. 
Besonders empfehlen können wir unseren „Burgwächter Spe-
zial“ – eine saftige Merquez garniert mit Tzaziki und Harissa im 
Laugenbrötchen. Normale HotDogs, eine Käsevariation und 
eine vegane Variante haben wir ebenfalls im Angebot. 
  
Wir freuen uns auf Euren Besuch und auf ein ganz besonderes 
Wochenende am Chlimsefest 2024! 
  
Eure Isteiner Burgwächter 
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SPORTVEREIN ISTEIN 1920 E.V. 

Abt. Fußball
Ergebnisse Aktive 
1. Mannschaft 
SV Wollbach – SV Istein 3:1  
Tor: P. Pahle 
  
Damen Bezirksliga 
TUS Klein. Wiesental - SG Rebland Damen 3:3 
Tore: S. Bahr, A. Kühnert, J. Sperling 
 
Ergebnisse Jugend 
SG Rebland 
C-Junioren | Bezirkspokal Halbfinale  
SG Rebland : TuS Binzen 2:0 
 
C-Junioren | Kreisklasse  
SG Rebland 2 : Bosporus FC Friedlingen 2 9:1 
 
D-Junioren | 1.Kreisliga (A)  
FC Schönau : SG Rebland 0:1 
 
B-Junioren | Bezirksliga  
SC Niederhof/ Binzgen : SG Rebland 0:2 
 
C-Junioren | Bezirksliga  
SG Schönau : SG Rebland 0:4 
 
C-Junioren | Kreisklasse  
SG Rebland 2 : JFV Region Rheinfelden 2 4:1 
 
A-Junioren | 1.Kreisliga (A)  
SG Rebland : JFV Region Rheinfelden 2:4 
 
Vorschau Jugend 
SG Rebland 
Do, 16.05.24 | 18:15  
D-Junioren | 1.Kreisliga (A)  
SG Rebland : SG Rheinweiler/ Schliengen 
Spielort: Istein   
 
Do, 16.05.24 | 20:00  
A-Junioren | 1.Kreisliga (A)  
SC Niederhof/ Binzgen : SG Rebland 
Spielort: Murg  
  

Vorschau Aktive 
Fr, 17.05.24, 19:30 Uhr 
SV Istein – VfR Bad Bellingen 2 
  
Sa, 18.05.24, 16:00 Uhr 
SV Istein 2 – Spvgg Märkt-Eimeldingen 
  
SG Rebland - Juniorinnen  
Schnuppertraining 
  
 weitere Informationen unter der Rubrik Turn- und Sport-
verein Efringen-Kirchen 
  

gez. Andreas Huser, 2. Schriftführer 

FÖRDERVEREIN SV ISTEIN

Altpapierabgabe 
Die nächste Altpapierabgabe bei der Alten Kläranlage 
beim Fußballplatz findet am Samstag, den 18. Mai 2024  
von 9:00 – 11:00 Uhr statt. 

Gesammelt werden Zeitungen, Zeitschriften, Prospekte und 
Kataloge.  

Gut gefaltete Kartonage wird ebenfalls angenommen.  
 
Der Förderkreis bedankt sich für Ihre Unterstützung. 
  

 

KleinKems

 SIEHE KIRCHENNACHRICHTEN

  

 
 

Vereinsnachrichten

SPORTCLUB KLEINKEMS

Ergebnis 
5.5.2024   15:00 Uhr 
SC Kleinkems -SV Liel-Niedereggenen 3:2 
Torschütze: Boschert, Wiesner, Rasch 
  
Vorschau 
Samstag 18.5.2024 16:00 Uhr 
SC Kleinkems – SF Schliengen 2 
    
gez. 
Jürgen Grauer 
Vorstandschaft 
   
 
 

Mappach

 SIEHE KIRCHENNACHRICHTEN
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ORTSVERWALTUNG MAPPACH

Urlaub 
Am Dienstag 21. Mai 2024 und Dienstag 28. Mai 2024 fällt 
die Amtsstunde aus. 
Am 4. Juni bin ich wieder wie gewohnt von 18 bis 20 Uhr im 
Rathaus anzutreffen. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
Helmut Grässlin Ortsvorsteher 
  
 

Welmlingen

 SIEHE KIRCHENNACHRICHTEN

  
 
 

WintersWeiler

 SIEHE KIRCHENNACHRICHTEN

  
 
 

ORTSVERWALTUNG  
WINTERSWEILER

Denkmalpflege – Friedhof  
Liebe Dorfgemeinschaft,  
wir suchen per sofort eine Bürgerin oder einen Bürger, der 
gerne im Ehrenamt unser Denkmal auf dem Friedhof pflegen 
würde. 
Wer Lust dazu hätte darf sich gerne bei der Ortsvorsteherin 
Joelle Kammerer unter Tel. 07628 - 9421655 oder unter orts-
verwaltung.wintersweiler@efringen-kirchen.de melden.  

Ich hoffe wir finden jemanden, der diese Aufgabe überneh-
men möchte, so dass unser Denkmal am Friedhof auch wei-
terhin in Ehren gehalten werden kann.  

Joelle Kammerer Ortsvorsteherin & Ortschaftsrat Wintersweiler  
  

 
FREIWILLIGE FEUERWEHR
ABT. WINTERSWEILER

Dorfhock Wintersweiler  
Kuchenspende erbeten   
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger 
  
Die Feuerwehr wird beim Dorfhock am 30. Mai auch eine Kaf-
feestube im Feuerwehrgerätehaus einrichten. 
  
Zu diesem Anlass würden wir uns über Kuchen- und Torten-
spenden herzlich freuen. Falls Sie uns mit einer Kuchenspen-
de unterstützen wollen, wenden Sie sich bitte zuvor an: 
  
Felix Kammerer Tel.: (07628) 565 , 
Email: kammerer-lst@web.de 
 
Im Voraus ein herzliches Dankeschön. 
 
gez, Michael Kuhn, Schriftführer 
Ihre Freiwillige Feuerwehr Wintersweiler 



€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 
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HerzlichenDank
für die Glückwünsche und Geschenke anlässlich meiner  

Konfirmation  
am 27. April 2024 in Mappach.

Für die schöne Konfizeit danke ich  
Diakonin Anna Wollesen, Diakon Markus Stisi 

 und dem ganzen Konfiteam, 
auch im Namen meiner Eltern.

Jan Wasmer WICHTIGE 
INFORMATION

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
 07771 9317-11     anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

Aufgrund von Fronleichnam am Donnerstag, 
30.05.2024 ändert sich der Anzeigenschluss wie folgt:

Anzeigenschluss Montag     
Freitag in der Vorwoche 9 Uhr

Anzeigenschluss Dienstag   
Montag 9 Uhr

Anzeigenschluss Mittwoch   
Dienstag 9 Uhr

Bei Kombinationen und Landkreisen muss Ihre Anzeige 
für KW 22 spätestens am Freitag, 24.05.2024 im Verlag 
eingehen.

Aufgrund von Pfingstmontag, 20.05.2024  
ändert sich der Anzeigenschluss wie folgt:

Anzeigenschluss Montag     
Freitag in der Vorwoche 9 Uhr

Bei Kombinationen und Landkreisen muss Ihre Anzeige 
für KW 21 spätestens am Freitag, 17.05.2024 im Verlag 
eingehen.

Vorgezogener Anzeigenschluss
KW 21 Pfingstmontag und  
KW 22 Fronleichnahm 
BITTE BEACHTEN! Ihre Anzeige soll in KW 21 oder  
22 erscheinen? Dann buchen Sie einen Tag früher!



REZEPT-IDEE DER WOCHE ...

Lassen Sie es sich schmecken!

Zubereitung
LACHSFORELLENFILET: 
Lachforellenfi let salzen, pfeffern und auf der Haut-
seite leicht mehlieren. Öl in einer Pfanne erhitzen 
und das Fischfi let bei hoher Temperatur auf der 
Hautseite erst kurz anbraten, dann wenden und bei 
mittlerer Temperatur glasig dünsten.

BUTTER-SOJA-SAUCE: 
In die Pfanne, in der gerade der Fisch gebraten 
wurde, die Butter geben und mit dem Weißwein 
sowie Sojasauce gut vermischen. 

PANIERTER SPARGEL: 
Wasser mit 1 Prise Zucker, 1 Prise Salz, den Zitronen-
scheiben und der Butter zum Kochen bringen, dann 
Temperatur verringern. Wenn das Wasser nicht mehr 
kocht, die Spargelstangen darin al dente blanchie-
ren und im Eiswasser abkühlen. Die Eier aufschlagen 
und kräftig mit Salz würzen. Den Spargel zuerst 
durch die aufgeschlagenen Eier und dann durch das 
Paniermehl ziehen. Öl in Pfanne erhitzen und dann 
die Temperatur herunterdrehen Den Spargel im 
heißen Öl goldbraun frittieren. 

RICOTTA-PARMESAN-BÄRLAUCHPASTA: 
Bärlauch mit Ricotta, Eigelb und Eiern, Parmesan und 
Mehl verkneten, salzen und pfeffern (ist der Teig 
noch zu weich, etwas Mehl hinzufügen). Aus dem 
Teig Rollen formen und von diesen dann ca. 1,5 cm 
dicke Scheiben abschneiden. Die Pasta-Scheiben in 
köchelndem Salzwasser ca. 10 Min. garen, abtropfen 
lassen. In eine große Schüssel geben, den geriebenen 
Parmesan darüberstreuen.

Lachforellenfi let mit dem Spargel und der Ricotta- 
Parmesan-Bärlauchpasta anrichten, die Butter-
Soja-Sauce darüber träufeln und sofort servieren.

Tipps & Tricks
Die Spargelstangen sollten beim Kauf 

leicht glänzen, keine Risse haben und sich 

vor allem nicht biegen lassen. Ein Bärlauch-Fri-

sche-Indiz sind saftig-grüne Blätter. In ein 

feuchtes Geschirrtuch gewickelt und dann in einen 

Plastikbeutel gesteckt, hält sich Bärlauch eine 

Nacht im Gemüsefach des Kühlschranks. Blatt 

für Blatt besser immer einzeln waschen und mit 

einem Küchentuch trocken tupfen. Das volle 

Bärlauch-Aroma entlädt sich nur in rohem 

Zustand. Kocht man das Wildkraut, so 

wird der Geschmack mild-würzig. 

20
20

24

AUF DER HAUT GEBRATENES LACHSFORELLENFILET 

AN WÜRZIGER BUTTER-SOJA-SAUCE, PANIERTER SPARGEL 

UND RICOTTA-PARMESAN-BÄRLAUCHPASTA

ZUTATEN 
FÜR JEWEILS 4 PORTIONEN
LACHSFORELLENFILET
600 g frisches Lachsforel-
lenfi let
Salz, Pfeffer aus der 
Mühle
etwas Mehl zum Mehlieren
2 EL Rapsöl

BUTTER-SOJA-SAUCE
6 EL Butter
3 EL Weißwein, trocken
3 TL Sojasauce

PANIERTER SPARGEL
24 Stangen Spargel, ge-
rüstet
1 Prise Zucker
1 Prise Salz
3 Zitronenscheiben
1 TL Butter

Eiswasser
3 Eier
1 TL Salz
Paniermehl (zum Panieren)
Rapsöl (zum Frittieren)

RICOTTA-PARMESAN-
BÄRLAUCHPASTA
100 g Bärlauch, gewa-
schen, gehackt
350 g Ricotta
3 Eigelb
2 Eier
70 g Parmesan, fein ge-
rieben
280 g Weizenmehl
Salz, Pfeffer aus der 
Mühle
30 g Parmesan, fein gerie-
ben



Malermeister Hald, Rheinweiler
Lackiert, tapeziert, streicht.

Fassadenanstriche.
Arbeite solo und günstig.

Tel. 07635 / 82 79 145

Wir empfehlen kesselfrische Weißwürste.

Efringen-Kirchen • Basler Str. 57 • Tel. 07628-364

Wir machen unsere
Fleisch- und Wurstwaren noch selbst,

von Rindern und Schweinen
aus der hiesigen Region!

Party-Service -
Eigene Konserven

Eigene Schlachtung

Angebot der Woche
€
€
€

€
€

€
Unsere Schlachttiere stammen aus den Betrieben:
Rind Jost Martin Fischingen
Schweine Weiss Aron Efringen-Kirchen

Wein am Klotz
Samstag, 25. Mai, 14 - 18 Uhr 

Weinverkauf & Weinverkostungen
glasweiser Ausschank & kleine Snacks.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Das Team vom Weingut am Klotz 
Auf der Festung 2 
79588 Efringen-Kirchen - Istein 
www.weingut-am-klotz.de

Mit Yoga kommen Sie gut durch den Frühling,
es stärkt Ihr Immunsystem und Ihr Wohlbefi nden.
Schauen Sie einfach mal rein.
Jeden Freitag um 9.00 Uhr bis 10.00 Uhr

Yogakurs
Melden Sie sich einfach vorher
bei mir an! (0174 - 31 35 750)
Ihre Silke Frank
Ernährungs- und Sportcoach

GEFLÜGELAUSLIEFERUNG am Mi., 22.05.24  &  Mi., 19.06.24
Junghennen usw. bitte vorbestellen!
Blasingen, Kirche, 7.00 Uhr, Huttingen, Rathaus, 7.15 Uhr,
Efringen-Kirchen, Raiffeisen Markt, 7.45 Uhr,
Egringen, Gasth. Rebstock, 8.15 Uhr
Geflügelzucht J. Schulte • 05244 / 8914 • www.gefluegelzucht-schulte.de

Schäferhund Welpen aus Kör-/Leistungszucht
Unsere Welpen sind am 01.04.2024 geboren.
3 Hündinnen in den Farben grau und schwarz suchen noch ein 
aktives Zuhause.
Beim Auszug sind die Welpen mehrfach entwurmt, gechipt und 
geimpft, sie erhalten rote SV-Papiere.

Bei Interesse gerne telefonisch
oder per WhatsApp unter
+49 170 746 62 48 melden.
Standort der Welpen: 79418 Schliengen

Sonnige, helle 3-1/2-Zimmer-Wohnung
in Malsburg-Marzell, Ortsteil Vogelbach, 85 qm, Einbauküche, 

Parkettböden, Stellplatz, ab sofort frei. 700 Euro KM + NK.
Tel. 0178 / 562 77 13



Achtung, Achtung!!

Teileröffnung unserer 
Schaueisenbahnanlage!

Im Moment nur über Pfingsten geöffnet.

18./19. +  20.5.24 tägl. von 11.00-17.30 Uhr offen!

Angeboten werden Kaffee + Kuchen, Eis, Schnitzel, 
Wurstsalat,versch. belegte Brötchen, versch. Getränke.

Wilfried u. Monika Trimpin
Fischerau 4, 79588 Istein, Tel. 07628 - 25 98

Am Bächle 2, D-79592 Fischingen/Lö.
07628 803 02 50, www.y-om3.de 

Von privat gesucht in aller Art 
Musikinstrumente, Streichinstrumente, alte Militaria, Armbanduhren, Zinn und Porzellan,  

Mofa, Moped auch beschädigt u.v.m. Tel. 0176 / 70 39 20 71 od. 0761 / 48 99 266 7



WIR STELLEN DEINE ZUKUNFT AUF DEN KOPF

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
 07771 9317-48     vertrieb@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

AUSTRÄGER GESUCHT!

Wollen Sie Ihr eigenes Geld mit einer  
Nebenbeschäftigung (Minijob) auf  

Stundenbasis (Mindestlohn) verdienen?
Ideal für Jugendliche ab 13 Jahren, Hausfrauen, Rentner oder die 
ganze Familie. Bewerben Sie sich als Austräger für das Blättle Ihrer 
Gemeinde. Die Bezahlung orientiert sich am MiloG.
Ihre Bewerbung nehmen wir gerne telefonisch oder schriftlich per 
E-Mail entgegen. 

Aktuell suchen wir für folgendes  
Gebiet Austräger (m/w/d):

Efringen – Kirchen – Huttingen - Bezirk 801 
Vertretungen KW 21 + 22/2024

Am mittleren Weg, Am Rebhang, Am Sattel, Am Tischligweg, 
Birkenweg, Bürgelnblick, Im Dohlenfeld, Im Hohlengarten, Klotzenstr., 

Lindenstr., Vogelsang

Wir suchen immer wieder neue Austräger  

und Ferienvertretungen. Sie können sich  

gerne auch initiativ bewerben.



Wir pachten Ihre Freiflächen für Photovoltaik-Anlagen:
- bis zu 4.000 Euro/Hektar - Flächen ab 1,5 Hektar

Regional für Sie vor Ort. Kontaktieren Sie uns für ein  
persönliches Beratungsgespräch. 

Tel.: 0170 749 27 47
E-Mail: info@ret-solar-invest.de 
Web: www.ret-solar-invest.de 


